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KAPITEL 7: 

VERMÖGENSBILANZEN 

7.01 Definition: Eine Vermögensbilanz ist eine Aufstellung der wirtschaftlichen 

Vermögenswerte (Aktiva) und der ausstehenden Verbindlichkeiten (Passiva) einer 

institutionellen Einheit oder einer Gruppe von Einheiten zu einem bestimmten Zeitpunkt.  

7.02 Der Saldo einer Vermögensbilanz ist das Reinvermögen (B.90). Die Aktiva und Passiva in 

der Vermögensbilanz sind zu adäquaten Preisen — in der Regel zu den am Bilanzstichtag 

geltenden Marktpreisen, bei einigen Kategorien jedoch zum Nominalwert — zu bewerten. 

Vermögensbilanzen werden für die gebietsansässigen institutionellen Sektoren und 

Teilsektoren, die Volkswirtschaft und die übrige Welt aufgestellt. 

7.03 Die Vermögensbilanz schließt das Kontensystem ab. Sie zeigt den endgültigen Effekt der 

Buchungen im Produktionskonto, in den Einkommensverteilungskonten, im 

Einkommensverwendungskonto und in den Vermögensänderungskonten auf den 

Vermögensbestand einer Volkswirtschaft. 

7.04 In der Vermögensbilanz der institutionellen Sektoren ist der Saldo das Reinvermögen. 

7.05 Der Saldo der Vermögensbilanz der gesamten Volkswirtschaft wird auch als 

Volksvermögen bezeichnet und umfasst den Gesamtwert der Vermögensgüter sowie die 

Nettoforderungen gegenüber der übrigen Welt. 
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7.06 Die Vermögensbilanz der übrigen Welt wird erstellt wie die der gebietsansässigen 

institutionellen Sektoren und Teilsektoren. Sie enthält ausschließlich Forderungen und 

Verbindlichkeiten Gebietsfremder gegenüber Gebietsansässigen. In der 6. Auflage des 

Zahlungsbilanz-Handbuchs des IWF (Balance of Payments Manual — BPM-6) wird die 

aus der Sicht der Gebietsansässigen gegenüber den Gebietsfremden erstellte 

Vermögensbilanz als „international investment position (IIP)“ (Auslandsvermögensstatus) 

bezeichnet. 

7.07 Das Eigenkapital ist definiert als die Summe des Reinvermögens (B.90) zuzüglich des 

Werts der als Verbindlichkeiten in der Vermögensbilanz ausgewiesenen Anteilsrechte und 

Anteile an Investmentfonds (AF.5). 

7.08 Für die Sektoren nichtfinanzielle und finanzielle Kapitalgesellschaften sowie ihre 

Teilsektoren stellt das Eigenkapital einen ähnlich aussagekräftigen analytischen Indikator 

wie das Reinvermögen dar. 

7.09 Das Reinvermögen von Kapitalgesellschaften weicht in der Regel vom Wert der 

ausgegebenen Aktien und sonstigen Anteilsrechte ab. Das Reinvermögen von Quasi-

Kapitalgesellschaften ist gleich null, da man davon ausgeht, dass der Wert des 

Eigenkapitals ihres Eigentümers dem Wert der Aktiva dieses Eigentümers abzüglich seiner 

nicht das Eigenkapital berührenden Verbindlichkeiten entspricht. Das Reinvermögen von 

gebietsansässigen Zweigniederlassungen gebietsfremder Unternehmen, die Gegenstand 

einer Direktinvestition sind und daher als Quasi-Kapitalgesellschaften behandelt werden, 

ist also ebenfalls gleich null. 

7.10 Der Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten wird als finanzielles Reinvermögen 

(BF.90) bezeichnet. 

7.11 Die Vermögensbilanz zeigt den Wert der Aktiva und Passiva zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. Vermögensbilanzen sind am Anfang und am Ende des Rechnungszeitraums zu 

erstellen, wobei die Eröffnungsbilanz der Schlussbilanz der vorherigen Periode entspricht. 
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7.12 Der Wert des Bestandes an einem bestimmten Aktivum am Anfang und am Ende einer 

Periode sind durch folgende Buchungsregeln miteinander verknüpft: 

Der Wert des Bestandes an einem bestimmten Aktivum am Periodenanfang 

zuzüglich Gesamtwert der Zugänge dieses Aktivums während des 
Rechnungszeitraums 

abzüglich Gesamtwert der Abgänge dieses Aktivums während des 
Rechnungszeitraums 

abzüglich 

Transaktionen 

Abschreibungen (wenn zutreffend) 

zuzüglich sonstige positive Volumenänderungen, die dieses 
Aktivum betreffen 

abzüglich 

sonstige 
Vermögens-
änderungen 

sonstige negative Volumenänderungen, die dieses 
Aktivum betreffen 

zuzüglich Wert der nominalen Umbewertungsgewinne, die im 
Rechnungszeitraum aufgrund einer Änderung des 
Preises dieses Aktivums entstehen 

abzüglich 

Umbewertungen 

Wert der nominalen Umbewertungsverluste, die im 
Rechnungszeitraum aufgrund einer Änderung des 
Preises diese Aktivums entstehen 

ist gleich dem Wert des Bestandes an dem Aktivum am Periodenende. 
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Es kann auch eine Tabelle erstellt werden, welche den Wert des Bestandes an einem 

bestimmten Passivum am Anfang und am Ende einer Periode miteinander verknüpft. 

7.13 Wie die Vermögenseröffnungs- und die Vermögensschlussbilanz über Transaktionen, 

sonstige Vermögensänderungen und Umbewertungsgewinne bzw. -verluste 

buchungstechnisch miteinander verknüpft sind, ist schematisch in Anhang 7.2 dargestellt. 

ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVA 

Definition eines Aktivums 

7.14 Die Vermögensbilanz erfasst nur wirtschaftliche Vermögenswerte. 

7.15 Definition: Ein wirtschaftlicher Vermögenswert ist ein Wertaufbewahrungsmittel und steht 

für Erträge, die der wirtschaftliche Eigentümer dadurch erzielt, dass er die Einheit eine 

Zeitlang hält oder nutzt. Er ist ein Mittel, um Wert von einem Rechnungszeitraum auf den 

nächsten zu übertragen. 

7.16 Der wirtschaftliche Nutzen besteht in Primäreinkommen wie zum Beispiel 

Betriebsüberschuss, wenn der wirtschaftliche Eigentümer den Vermögenswert nutzt, oder 

Vermögenseinkommen, wenn der wirtschaftliche Eigentümer anderen gestattet, diesen zu 

nutzen. Die wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich aus der Nutzung des Vermögenswerts 

und dem Wert (einschließlich Umbewertungsgewinne/-verluste), der bei der Veräußerung 

oder Auflösung des Vermögenswerts realisiert wird. 
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7.17 Der wirtschaftliche Eigentümer eines Vermögenswertes ist nicht zwangsläufig auch der 

rechtliche Eigentümer. Der wirtschaftliche Eigentümer ist die institutionelle Einheit, die 

Anspruch auf die mit der Nutzung des Vermögenswerts verbundenen Vorteile hat, weil sie 

die ebenfalls damit verbundenen Risiken übernimmt. 

7.18 Tabelle 7.1 gibt einen Überblick über die Gliederung und die Abgrenzung der 

wirtschaftlichen Vermögenswerte. Die genaue Definition der verschiedenen Aktiva enthält 

Anhang 7.1. 

ABGRENZUNG AUS DEN AKTIVA UND PASSIVA 

7.19 In der Vermögensbilanz nicht erfasst werden 

a) Humanvermögen, 

b) Naturvermögen, das nicht zu den wirtschaftlichen Vermögenswerten zählt (z. B. 

Luft, fließende Gewässer), 

c) langlebige Konsumgüter, 

d) Eventualforderungen und -verbindlichkeiten, bei denen es sich nicht um Forderungen 

und Verbindlichkeiten handelt (siehe 7.31). 
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GRUPPEN VON AKTIVA UND PASSIVA 

7.20 Bei den Einträgen in die Vermögensbilanz werden zwei Hauptgruppen unterschieden: mit 

AN bezeichnete Vermögensgüter und mit AF bezeichnete Forderungen und 

Verbindlichkeiten. 

7.21 Vermögensgüter werden in produzierte Vermögensgüter (AN.1) und nichtproduzierte 

Vermögensgüter (AN.2) aufgegliedert. 

Produzierte Vermögensgüter (AN.1) 

7.22 Definition: Produzierte Vermögensgüter (AN.1) sind Ergebnisse von 

Produktionsprozessen. 

7.23 Die produzierten Vermögensgüter (AN.1) werden nach ihrer Rolle im Produktionsprozess 

gegliedert. Dazu zählen Anlagegüter, die länger als ein Jahr wiederholt oder dauerhaft im 

Produktionsprozess eingesetzt werden, Vorräte, die als Vorleistungen im 

Produktionsprozess verbraucht, verkauft oder anderweitig verwendet werden, sowie 

Wertsachen, die nicht in erster Linie für die Zwecke der Produktion oder des Konsums 

verwendet, sondern primär als Wertaufbewahrungsmittel erworben werden. 
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Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2) 

7.24 Definition: Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2) sind wirtschaftliche 

Vermögenswerte, die nicht durch einen Produktionsprozess entstanden sind. Dazu zählen 

Naturvermögen, Nutzungsrechte, Genehmigungen, Firmenwert und einzeln veräußerbare 

Marketing-Vermögenswerte. 

7.25 Die nichtproduzierten Vermögensgüter werden nach der Art ihrer Entstehung gegliedert. 

Einige von ihnen kommen in der Natur vor, andere, die man als „gesellschaftliche 

Konstrukte“ bezeichnet, entstehen durch rechtliche oder buchhalterische Regelungen. 

7.26 Naturvermögen wird nur dann als nichtproduziertes Sachvermögen ausgewiesen, wenn es 

die Definition für wirtschaftliche Vermögensgüter erfüllt. Das sind diejenigen Güter, an 

denen effektiv ein Eigentumsrecht besteht und die beim gegenwärtigen Stand der Technik 

und des Wissens, der gegebenen wirtschaftlichen Möglichkeiten, der vorhandenen 

Ressourcen und der Preisrelationen ihrem Eigentümer einen wirtschaftlichen Vorteil 

verschaffen können. Diejenigen Bestandteile des Naturvermögens, an denen keine 

Eigentumsrechte bestehen, wie die offenen Meere oder die Luft, zählen nicht dazu. 

7.27 Nutzungsrechte und Genehmigungen werden nur dann als Vermögensgüter betrachtet, 

wenn eine rechtliche Vereinbarung dem Inhaber über die vereinbarungsgemäß zu 

zahlenden Beträge hinausgehende wirtschaftliche Vorteile verschafft und der Inhaber 

solche Vorteile durch Übertragung auf andere auch rechtlich und praktisch nutzen kann. 
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Forderungen und Verbindlichkeiten (AF) 

7.28 Definition: Forderungen (AF) sind Vermögenswerte, die finanzielle Ansprüche, 

Anteilsrechte und den aus Barrengold bestehenden Teil des Währungsgoldes umfassen 

(siehe 5.03). Verbindlichkeiten entstehen, wenn Schuldner verpflichtet sind, eine Zahlung 

oder eine Reihe von Zahlungen an Gläubiger zu leisten (siehe 5.06). 

7.29 Forderungen sind Wertaufbewahrungsmittel und stehen für Erträge oder Reihen von 

Erträgen, die der wirtschaftliche Eigentümer dadurch erzielt, dass er die Vermögenswerte 

eine Zeitlang hält oder nutzt. Mit ihnen werden Werte von einem Rechnungszeitraum auf 

den nächsten übertragen. Der Austausch von Erträgen erfolgt durch Zahlungen 

(siehe 5.04). 

7.30 Mit Ausnahme des Teils des Währungsgoldes, der aus Barrengold besteht und der Position 

Währungsgold und Sonderziehungsrechte (AF.1) zugeordnet wird, steht jeder Forderung 

eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe gegenüber. 

7.31 Eventualforderungen und Eventualverbindlichkeiten sind Verträge, die eine Seite nur dann 

zu einer Zahlung oder einer Reihe von Zahlungen an eine andere Einheit verpflichtet, wenn 

bestimmte festgelegte Bedingungen erfüllt sind (siehe 5.08). Dabei handelt es sich nicht 

um Forderungen und Verbindlichkeiten. 
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7.32 Die Gliederung der Forderungen und Verbindlichkeiten entspricht der Gliederung der 

finanziellen Transaktionen (siehe 5.14). Die Positionen, Unterpositionen und 

Teilpositionen der Forderungen und Verbindlichkeiten sind im Kapitel 5 definiert und 

erläutert und hier nicht wiederholt. Anhang 7.1 dieses Kapitels gibt jedoch eine Übersicht 

über sämtliche im ESVG definierten Aktiva und Passiva. 

Tabelle 7.1 — Klassifikation der Aktiva und Passiva 

AN. VERMÖGENSGÜTER (AN.1 + AN.2) 

AN.1 Produzierte Vermögensgüter 

AN.11 Anlagegüter1 

AN.111 Wohnbauten 

AN.112 Nichtwohnbauten 

AN.1121 Nichtwohngebäude 

AN.1122 Sonstige Bauten 

AN.1123 Bodenverbesserungen 

AN.113 Ausrüstungen 

AN.1131 Fahrzeuge 

AN.1132 Ausrüstungen der Informations- und Kommunikationstechnik 

AN.1139 Sonstige Ausrüstungen 

AN.114 Militärische Waffensysteme 

AN.115 Nutztiere und Nutzpflanzungen 

AN.1151 Nutztiere 

                                                 

1 Nachrichtlicher Ausweis: AN.m: Langlebige Konsumgüter. 
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AN. VERMÖGENSGÜTER (AN.1 + AN.2) 

AN.1152 Nutzpflanzungen 

AN.117 Geistiges Eigentum 

AN.1171 Forschung und Entwicklung 

AN.1172 Suchbohrungen 

AN.1173 Software und Datenbanken 

AN.11731 Software 

AN.11732 Datenbanken 

AN.1174 Urheberrechte 

AN.1179 Sonstiges geistiges Eigentum 

AN.12 Vorräte 

AN.121 Vorleistungsgüter 

AN.122 Unfertige Erzeugnisse 

AN.1221 Lebende Tier- und Pflanzenvorräte 

AN.1222 Sonstige unfertige Erzeugnisse 

AN.123 Fertigerzeugnisse 

AN.124 Militärische Vorräte 

AN.125 Handelsware 

AN.13 Wertsachen 

AN.131 Edelmetalle und Edelsteine 

AN.132 Antiquitäten und Kunstgegenstände 

AN.133 Sonstige Wertsachen 

AN.2 Nichtproduzierte Vermögensgüter 

AN.21 Natürliche Ressourcen 

AN.211 Grund und Boden 

AN.2111 Bebautes Land 
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AN. VERMÖGENSGÜTER (AN.1 + AN.2) 

AN.2112 Land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche 

AN.2113 Erholungsflächen 

AN.2119 Sonstige Flächen 

AN.212 Bodenschätze 

AN.213 Freie Tier- und Pflanzenbestände 

AN.214 Wasserreserven 

AN.215 Sonstige natürliche Ressourcen 

AN.2151 Funkspektren 

AN.2159 Übrige 

AN.22 Nutzungsrechte 

AN.221 Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern 

AN.222 Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen 

AN.223 Genehmigungen zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten 

AN.224 Exklusivrechte auf künftige Waren und Dienstleistungen 

AN.23 Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte 

 

AF FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN1 
(AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7 + AF.8) 

AF.1 Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) 

AF.11 Währungsgold 

AF.12 SZR 

AF.2 Bargeld und Einlagen 

AF.21 Bargeld 

AF.22 Sichteinlagen 

AF.29 Sonstige Einlagen 

AF.3 Schuldverschreibungen 

                                                 

1 Nachrichtliche Ausweise: AF.m1: Ausländische Direktinvestitionen; AF.m2: Notleidende 
Kredite. 



 
PE-CONS 77/12 ADD 7  AF/bba 12 
 DG G 1A  DE 

AF FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN1 
(AF.1 + AF.2 + AF.3 + AF.4 + AF.5 + AF.6 + AF.7 + AF.8) 

AF.31 Kurzfristige Schuldverschreibungen 

AF.32 Langfristige Schuldverschreibungen 

AF.4 Kredite 

AF.41 Kurzfristige Kredite 

AF.42 Langfristige Kredite 

AF.5 Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds 

AF.51 Anteilsrechte 

AF.511 Börsennotierte Aktien 

AF.512 Nicht börsennotierte Aktien 

AF.519 Sonstige Anteilsrechte 

AF.52 Anteile an Investmentfonds 

AF.521 Anteile an Geldmarktfonds 

AF.522 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds 

AF.6 Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme 

AF.61 Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei 
Nichtlebensversicherungen 

AF.62 Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei 
Lebensversicherungen 

AF.63 Pensionsansprüche 

AF.64 Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von 
Altersvorsorgeeinrichtungen 

AF.65 Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen 

AF.66 Rückstellungen für Forderungen im Rahmen standardisierter Garantien 

AF.7 Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen 

AF.71 Finanzderivate  

AF.72 Mitarbeiteraktienoptionen 

AF.8 Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten 

AF.81 Handelskredite und Anzahlungen 

AF.89 Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten (ohne Handelskredite und 
Anzahlungen) 
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BEWERTUNG DER AKTIVA UND PASSIVA 

Allgemeine Bewertungsgrundsätze 

7.33 Jede Bestandsgröße in der Vermögensbilanz wird so bewertet, als ob sie am Bilanzstichtag 

erworben wäre. Aktiva und Passiva werden zu den am Bilanzstichtag geltenden 

Marktpreisen bewertet. 

7.34 Die erfassten Werte sollten die am Bilanzstichtag zu beobachtenden Marktpreise 

widerspiegeln. Sind keine Marktpreise zu beobachten, z. B. wenn zwar ein Markt besteht, 

aber auf ihm in der jüngsten Vergangenheit keine Vermögenswerte verkauft wurden, so ist 

zu schätzen, wie hoch der Preis der Vermögensposition wäre, wenn sie am Bilanzstichtag 

am Markt gekauft worden wäre. 

7.35 Marktpreise sind in der Regel für viele Forderungen und Verbindlichkeiten, Immobilien 

(Gebäude und sonstige Bauwerke einschließlich des Grund und Bodens, auf dem sie sich 

befinden), vorhandene Fahrzeuge, Feldfrüchte und Viehbestände sowie für neu produzierte 

Anlagegüter und Vorräte verfügbar. 

7.36 Selbsterstellte Vermögensgüter sollten zu Herstellungspreisen bzw. zu den 

Herstellungspreisen vergleichbarer Güter oder, wenn keine Herstellungspreise verfügbar 

sind, mit der Summe ihrer Kosten bewertet werden. 
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7.37 Neben am Markt beobachteten oder anhand von beobachteten Preisen oder entstandenen 

Kosten geschätzten Preisen können zur Bewertung der Vermögensgüter Schätzwerte 

herangezogen werden, z. B. 

a) Umbewertung und Kumulation der Zugänge und Abgänge über die Nutzungsdauer 

der Vermögenswerte oder 

b) der Gegenwartswert, d. h. der abgezinste Wert künftiger Erträge. 

7.38 Die Bewertung zu Marktpreisen ist das Grundprinzip für die Bewertung von Positionen 

(und Transaktionen) bei Finanzinstrumenten. Finanzinstrumente sind das Gleiche wie 

finanzielle Forderungen. Sie sind finanzielle Vermögenswerte, denen Verbindlichkeiten 

gegenüberstehen. Der Marktwert ist der Preis, zu dem vertragswillige Parteien finanzielle 

Vermögensgüter aus rein kommerziellen Gründen untereinander erwerben oder veräußern, 

ohne Provisionen, Gebühren und Steuern. Bei der Ermittlung der Marktwerte 

berücksichtigen die Handelspartner auch die aufgelaufenen Zinsen. 

7.39 In die Bewertung zum Nominalwert geht die Summe der ursprünglich gezahlten Mittel 

zuzüglich weiterer Zahlungen, abzüglich Rückzahlungen, zuzüglich aufgelaufener Zinsen 

ein. Der Nominalwert ist nicht dasselbe wie der Nennwert. 

a) Der in Landeswährung ausgewiesene Nominalwert eines auf Fremdwährung 

lautenden Finanzinstruments enthält Umbewertungsgewinne/-verluste, die sich aus 

Wechselkursbewegungen ergeben. 
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Der Wert auf Fremdwährungen lautender Finanzinstrumente ist zu dem am 

Bilanzstichtag geltenden Marktwechselkurs in Landeswährung umzurechnen. Hierfür 

ist das Mittel aus dem An- und dem Verkaufskassakurs für Devisentransaktionen 

heranzuziehen. 

b) Bei Finanzinstrumenten wie an einen engen Index gebundenen 

Schuldverschreibungen kann der Nominalwert auch 

Umbewertungsgewinne/-verluste aus Indexbewegungen enthalten. 

c) Der Marktwert eines Finanzinstruments kann aufgrund von Umbewertungen wegen 

Marktpreisänderungen jederzeit von seinem Nominalwert abweichen. 

Veränderungen der Marktpreise ergeben sich aus den allgemeinen Bedingungen am 

Markt, z. B. Änderungen der Marktzinssätze, besondere Umstände wie 

Veränderungen der Bonität des Emittenten einer Schuldverschreibung, sowie 

Veränderungen der Marktliquidität allgemein und der Marktliquidität der 

betreffenden Schuldverschreibung. 

d) Somit gilt die folgende grundlegende Gleichung: 

Marktwert = Nominalwert + Umbewertungen aus Marktpreisveränderungen 

7.40 Bei einigen Vermögensgütern verringert sich ihr umbewerteter ursprünglicher 

Anschaffungspreis über die erwartete Nutzungsdauer hinweg auf null. Der Wert dieser 

Vermögensgüter zu einem bestimmten Zeitpunkt ergibt sich aus dem umbewerteten 

Anschaffungspreis abzüglich solcher kumulierter Abzüge. 
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7.41 Nach dieser Methode können die meisten Anlagegüter zu jeweiligen Kaufpreisen 

(Wiederbeschaffungspreisen) abzüglich Abschreibungen bewertet werden. Dies wird als 

Restwert bezeichnet. Die Summe der Restwerte aller noch genutzten Anlagegüter wird als 

Nettoanlagevermögen bezeichnet. Das Bruttoanlagevermögen versteht sich einschließlich 

der kumulierten Abschreibungen. 

VERMÖGENSGÜTER (AN) 

Produzierte Vermögensgüter (AN.1) 

Anlagegüter (AN.11) 

7.42 Anlagegüter sind, sofern möglich, zu Marktpreisen (bzw. zu Herstellungspreisen im Fall 

von selbsterstellten neuen Anlagen) auszuweisen, andernfalls zu Anschaffungspreisen 

vermindert um die kumulierten Abschreibungen. Der in der Vermögensbilanz zu buchende 

Wert enthält auch die Eigentumsübertragungskosten dieser Sachanlagen, vermindert um 

die Abschreibungen über die erwartete Nutzungsdauer hinweg. 
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Geistiges Eigentum (AN.117) 

7.43 Suchbohrungen (Position AN.1172) sind entweder anhand der Beträge zu bewerten, die an 

andere institutionelle Einheiten für die Erschließung der Bodenschätze gezahlt wurden 

oder auf der Basis der durch eigene Exploration entstandenen Kosten. Der noch nicht voll 

abgeschriebene Teil von in der Vergangenheit erfolgten Explorationsarbeiten ist zu den 

Preisen bzw. Kosten des jeweiligen Rechnungszeitraums umzubewerten. 

7.44 Geistiges Eigentum (Software sowie Originale der Unterhaltungsindustrie, literarische und 

künstlerische Originale) ist zu Anschaffungspreisen zu bewerten, wenn es am Markt 

gehandelt wird. Der ursprüngliche Wert wird anhand der Herstellungskosten geschätzt und 

adäquat auf das Preisniveau der Berichtsperiode umbewertet. Andernfalls wird der 

Gegenwartswert der erwarteten künftigen Erträge aus diesen Aktiva geschätzt. 

Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter (AN.116) 

7.45 Die Eigentumsübertragungskosten nichtproduzierter Vermögensgüter (außer Grund und 

Boden) werden separat im Vermögensbildungskonto ausgewiesen und als 

Bruttoanlageinvestitionen behandelt; in der Vermögensbilanz werden solche Kosten jedoch 

dem Wert des Aktivums hinzugerechnet, auf das sie sich beziehen, selbst wenn dieses 

Aktivum zu den nichtproduzierten Vermögensgütern gehört. Somit werden in den 

Vermögensbilanzen Eigentumsübertragungskosten nicht eigens ausgewiesen. Die 

Eigentumsübertragungskosten finanzieller Vermögenswerte werden als Vorleistungen 

behandelt, wenn diese Vermögenswerte von Unternehmen oder vom Staat erworben 

werden, als Konsum, wenn sie von privaten Haushalten und als Dienstleistungsexporte, 

wenn sie von Gebietsfremden erworben werden. 



 
PE-CONS 77/12 ADD 7  AF/bba 18 
 DG G 1A  DE 

Vorräte (AN.12) 

7.46 Vorräte sind zu den am Bilanzstichtag geltenden Preisen zu bewerten und nicht zu den 

Preisen, mit denen sie auf Lager genommen wurden. 

7.47 Vorräte an Vorleistungsgütern werden zu Anschaffungspreisen, Vorräte an 

Fertigerzeugnissen und an unfertigen Erzeugnissen bzw. angefangenen Arbeiten werden zu 

Herstellungspreisen bewertet. Die Bewertung von Vorräten an Handelsware erfolgt zu den 

am Bilanzstichtag geltenden Preisen ohne die den Groß- oder Einzelhändlern entstandenen 

Transportkosten. Zur Bewertung von Vorräten an unfertigen Erzeugnissen bzw. von 

angefangenen Arbeiten in der Vermögensschlussbilanz wird der zum Ende des 

Rechnungszeitraums angefallene Anteil der gesamten Produktionskosten an die 

Herstellungskosten eines vergleichbaren Fertigerzeugnisses zu Preisen am Bilanzstichtag 

angelegt. Ist der Herstellungspreis des Fertigerzeugnisses nicht verfügbar, wird er anhand 

der Produktionskosten zuzüglich eines Aufschlags für den erwarteten 

Nettobetriebsüberschuss bzw. für das Selbständigeneinkommen geschätzt. 

7.48 Zur Bewertung von noch im Wachstum befindlichen Pflanzungen, die lediglich einmalig 

Erzeugnisse liefern (außer Forsten), und von Schlachtvieh können die Marktpreise 

entsprechender Güter herangezogen werden. Zur Bewertung des Holzes auf dem Stamm 

werden die künftigen Erträge aus dem Verkauf des Holzes abzüglich der Ausgaben für die 

Pflege des Forstes bis zur Einschlagsreife und für den Holzeinschlag usw. auf jeweilige 

Preise abgezinst. 
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Wertsachen (AN.13) 

7.49 Wertsachen wie Kunstgegenstände, Antiquitäten, Schmuck, Edelsteine, 

Nichtwährungsgold und andere Metalle werden zu jeweiligen Preisen bewertet. Sofern 

organisierte Märkte für diese Aktiva existieren, sind sie zu dem tatsächlichen oder 

geschätzten Preis zu bewerten, der für sie gezahlt würde, wenn sie am Bilanzstichtag am 

Markt gekauft würden, abzüglich sämtlicher Gebühren oder Provisionen. Andernfalls sind 

zur Bewertung auf das jeweilige Preisniveau umbewertete Anschaffungspreise 

heranzuziehen. 

Nichtproduzierte Vermögensgüter (AN.2) 

Natürliche Ressourcen (AN.21) 

Grund und Boden (AN.211) 

7.50 In der Vermögensbilanz wird Grund und Boden zu jeweiligen Marktpreisen bewertet. 

Ausgaben für die Bodenverbesserung werden als Bruttoanlageinvestitionen erfasst; der 

dabei erzielte Mehrwert wird nicht dem in der Vermögensbilanz ausgewiesenen Wert des 

Grund und Bodens zugeordnet, sondern in einer separaten Position für Bodenverbesserung 

gebucht (AN.1123). 
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7.51 Grund und Boden wird zu dem Preis bewertet, der schätzungsweise bei einem Verkauf am 

Markt erzielt würde, ausgenommen die Grundstücksübertragungskosten bei einem 

künftigen Verkauf. Eine Übertragung wird vereinbarungsgemäß als 

Bruttoanlageinvestition erfasst; die Kosten werden nicht unter AN.211 (Grund und Boden) 

in der Vermögensbilanz berücksichtigt, sondern als Aktivum unter AN.1123 ausgewiesen. 

Dieser Posten wird über den vom neuen Eigentümer erwarteten Zeitraum der Nutzung des 

Grundstücks auf null abgeschrieben. 

7.52 Kann der Wert von Grund und Boden nicht getrennt vom Wert der auf ihm befindlichen 

Gebäude oder sonstigen Bauten ermittelt werden, wird das gesamte Aktivum derjenigen 

Kategorie zugeordnet, auf die der größere Teil seines Wertes entfällt. 

Bodenschätze (AN.212) 

7.53 Ober- und unterirdische Mineralvorkommen, die aufgrund des Stands der Technik und der 

relativen Preise wirtschaftlich abbaubar sind, werden zum Gegenwartswert der erwarteten 

Nettoerträge aus ihrem kommerziellen Abbau bewertet. 

Sonstiges Naturvermögen (AN.213, AN.214 und AN.215) 

7.54 Da es kaum möglich sein dürfte, Marktpreise für freie Tier- und Pflanzenbestände 

AN.213), Wasserreserven (AN.214) und sonstige natürliche Ressourcen (AN.215) zu 

beobachten, werden sie in der Regel zum Gegenwartswert der aus ihnen erwarteten 

künftigen Erträge bewertet. 
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Nutzungsrechte (AN.22) 

7.55 Definition: Nutzungsrechte werden als Vermögenswerte erfasst, wenn folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) In den Vertragsbedingungen der Nutzungsrechte ist für die Nutzung eines 

Vermögenswerts oder die Erbringung einer Dienstleistung ein Preis festgelegt, der 

vom geltenden Marktpreis abweicht; 

b) eine der Vertragsparteien kann den Preisunterschied realisieren. 

Die Nutzungsrechte lassen sich anhand von Marktinformationen bewerten, die sich aus den 

Dokumenten zur Übertragung der Rechte ergeben, oder sie können als der Gegenwartswert 

der zum Bilanzstichtag erwarteten künftigen Erträge im Vergleich zur Situation zu 

Vertragsbeginn geschätzt werden. 

7.56 Die Position umfasst Aktiva, die sich aus Nutzungsrechten an produzierten 

Vermögensgütern, Lizenzen zur Nutzung natürlicher Ressourcen, Genehmigungen zur 

Durchführung bestimmter Tätigkeiten und Exklusivrechten auf künftige Waren und 

Dienstleistungen ergeben. 
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7.57 Der Wert des Aktivums entspricht dem Nettogegenwartswert des Überschusses des 

geltenden Preises über den in der Vereinbarung festgelegten Preis. Unter sonst gleichen 

Umständen sinkt der geltende Preis über die Vertragslaufzeit hinweg. Wertänderungen des 

Aktivums aufgrund von Veränderungen des geltenden Preises werden als nominale 

Umbewertungsgewinne/-verluste erfasst. 

7.58 Nutzungsrechte an produzierten Vermögensgütern werden nur erfasst, wenn der 

Leasingnehmer sein Recht zur Realisierung des Preisunterschieds wahrnimmt. 

Firmenwert und einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte (AN.23) 

7.59 Der Bilanzausweis des Firmenwerts und der einzeln veräußerbaren Marketing-

Vermögenswerte beläuft sich auf den Betrag, um den der beim Verkauf einer 

institutionellen Einheit gezahlte Preis den für deren Eigenkapital erfassten Wert, berichtigt 

um alle späteren Verminderungen dieses Betrags im Ergebnis der Abschreibung des 

ursprünglichen Wertes als Abbuchung nichtproduzierter Vermögensgüter (K.2), übersteigt. 

Der Abschreibungssatz entspricht kaufmännischen Rechnungslegungsstandards. 

7.60 Einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte sind z. B. Markennamen, Drucktitel, 

Warenzeichen, Logos und Domänennamen. 
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FORDERUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN (AF) 

7.61 Forderungen und Verbindlichkeiten als begebbare Finanzinstrumente wie 

Schuldverschreibungen, Dividendenwerte, Investmentfondsanteile und Finanzderivate 

werden zum Marktwert erfasst. Nicht begebbare Finanzinstrumente werden zum 

Nominalwert erfasst (siehe 7.38 und 7.39). Die ihnen gegenüberstehenden Forderungen 

und Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit demselben Wert ausgewiesen. Die Werte 

sollte ohne Provisionen, Gebühren und Steuern erfasst werden. Provisionen, Gebühren und 

Steuern werden als Dienstleistungen bei der Durchführung der Transaktionen verbucht. 

Währungsgold und SZR (AF.1) 

7.62 Währungsgold (AF.11) ist zu dem Preis zu bewerten, der sich an organisierten 

Goldmärkten bildet. 

7.63 Der Wert der SZR (AF.12) wird täglich vom Internationalen Währungsfonds festgelegt, so 

dass ihr Wert in Landeswährung anhand von Informationen an den Devisenmärkten 

festgestellt werden kann. 

Bargeld und Einlagen (AF.2) 

7.64 Bargeld (Banknoten und Münzen — AF.21) ist zum Nominalwert zu bewerten. 

7.65 Einlagen (AF.22, AF.29) werden in der Vermögensbilanz zum Nominalwert erfasst. 

7.66 Bargeld und Einlagen in Fremdwährung werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden 

Mittel aus dem An- und dem Verkaufskassakurs für Devisentransaktionen in 

Landeswährung umgerechnet. 
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Schuldverschreibungen (AF.3) 

7.67 Schuldverschreibungen werden zum Marktwert erfasst. 

7.68 Kurzfristige Schuldverschreibungen (AF.31) werden zum Marktwert erfasst. Stehen keine 

Marktwerte zur Verfügung, werden sie — sofern keine hohe Inflation oder hohe 

Nominalzinssätze gegeben sind — anhand des Nominalwertes näherungsweise geschätzt, 

und zwar in folgenden Fällen: 

a) zum Nennwert begebene kurzfristige Papiere und 

b) mit einem Disagio begebene kurzfristige Papiere. 

7.69 Langfristige Schuldverschreibungen (AF.32) werden zum Marktwert bewertet, unabhängig 

davon, ob es sich um Papiere mit regelmäßiger Zinszahlung, um Anleihen mit niedriger 

Nominalverzinsung und hohem Rückzahlungskurs („Deep discount bonds“) oder um Null-

Kupon-Anleihen handelt, auf die nur sehr geringe oder keine Zinsen gezahlt werden. 

Kredite (AF.4) 

7.70 In der Vermögensbilanz des Gläubigers und in der des Schuldners ist jeweils der 

Nominalwert auszuweisen, unabhängig davon, ob die Kredite notleidend sind oder nicht. 

Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5) 

7.71 Börsennotierte Aktien (AF.511) werden zum Marktwert bewertet. Auf beiden Seiten der 

Vermögensbilanz, der Aktivseite und der Passivseite, ist derselbe Wert anzusetzen, obwohl 

es sich bei Anteilsrechten rechtlich gesehen nicht um Verbindlichkeiten des Emittenten 

handelt, sondern um ein Eigentumsrecht an einem Anteil am Liquidationswert der 

Kapitalgesellschaft, dessen Höhe im Voraus nicht bekannt ist. 
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7.72 Börsennotierte Aktien werden zu einem an der Börse oder anderen organisierten 

Finanzmärkten festgestellten repräsentativen Mittelkurs bewertet. 

7.73 Der Wert nicht börsennotierter Aktien (AF.512), die nicht an organisierten Märkten 

gehandelt werden, ist auf folgende Weise zu schätzen: 

a) gegebenenfalls anhand des Werts börsennotierter Aktien, 

b) anhand des Werts des Eigenkapitals oder 

c) durch Abzinsung prognostizierter Gewinne, indem ein angemessenes Kurs-Gewinn-

Verhältnis auf die geglätteten aktuellen Gewinne der institutionellen Einheit 

angewandt wird. 

Dabei werden allerdings Unterschiede zwischen börsennotierten und nicht börsennotierten 

Aktien, insbesondere hinsichtlich deren Liquidität, sowie das von der Kapitalgesellschaft 

angesammelte Reinvermögen und der Wirtschaftszweig der Kapitalgesellschaft 

berücksichtigt. 

7.74 Welches Schätzverfahren angewendet wird, richtet sich nach den verfügbaren Basisdaten. 

In das Verfahren können z. B. Angaben über Unternehmenszusammenschlüsse einbezogen 

werden, bei denen nicht börsennotierte Aktien eine Rolle spielen. Verändert sich der Wert 

des Eigenkapitals nicht börsennotierter Kapitalgesellschaften im Durchschnitt und im 

Verhältnis zum Gesellschaftskapital ähnlich wie bei vergleichbaren Kapitalgesellschaften 

mit börsennotierten Aktien, kann der in der Vermögensbilanz zu buchende Wert mittels 

einer Quote berechnet werden. In dieser Quote wird der Wert des Eigenkapitals nicht 

börsennotierter Unternehmen mit dem börsennotierter Unternehmen verglichen. 

Wert der nicht börsennotierten Aktien = Kurs vergleichbarer börsennotierter Aktien × 

(Eigenkapital nicht börsennotierter Kapitalgesellschaften) / (Eigenkapital vergleichbarer 

börsennotierter Kapitalgesellschaften) 
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7.75 Das Verhältnis zwischen Aktienkurs und Eigenkapital kann je nach Wirtschaftszweig 

unterschiedlich sein. Der jeweilige Preis nicht börsennotierter Aktien sollte für jeden 

Wirtschaftszweig einzeln berechnet werden. Unter Umständen bestehen noch weitere 

Unterschiede zwischen börsennotierten und nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, 

die sich auf das Schätzverfahren auswirken könnten. 

7.76 Sonstige Anteilsrechte (AF.519) sind Beteiligungen, die nicht in Form von Wertpapieren 

dargestellt werden. Dazu können gehören: Anteilsrechte an Quasi-Kapitalgesellschaften 

(wie Zweigniederlassungen, Trusts, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und anderen 

Gesellschaften), öffentlich kontrollierten Kapitalgesellschaften, Fonds ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit und fiktiven Einheiten (einschließlich fiktiver gebietsansässiger 

Einheiten, die gegründet wurden, um gebietsfremdes Eigentum an Immobilien und 

natürlichen Ressourcen widerzuspiegeln). Das nicht in Form von Anteilsrechten 

bestehende Eigentum an internationalen Organisationen wird als sonstige Anteilsrechte 

klassifiziert. 

7.77 Die sonstigen Anteilsrechte an Quasi-Kapitalgesellschaften werden gemäß deren 

Eigenkapital bewertet, da ihr Reinvermögen vereinbarungsgemäß gleich null ist. Bei 

anderen Einheiten sollte unter den Methoden für nicht börsennotierte Aktien die 

geeignetste gewählt werden. 

7.78 Kapitalgesellschaften, die Aktien oder Anteile ausgeben, können darüber hinaus über 

weiteres Eigenkapital verfügen. 
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7.79 Anteile an Investmentfonds (AF.52) werden, sofern sie börsennotiert sind, zum Marktpreis 

erfasst. Sind sie nicht börsennotiert, wird der Marktwert wie für nicht börsennotierte 

Aktien beschrieben geschätzt. Werden sie vom Investmentfonds selbst zurückgenommen, 

werden sie zum jeweiligen Rücknahmepreis erfasst. 

Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme (AF.6) 

7.80 Die für Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen 

(AF.61) verbuchten Beträge umfassen gezahlte, aber nicht verbrauchte Prämien zuzüglich 

der Rückstellungen für eingetretene Versicherungsfälle. Letztere repräsentieren den 

Gegenwartswert der für die Abwicklung von Schadensfällen, einschließlich strittiger 

Schadensfälle, zurückgestellten Beträge sowie einen Betrag zur Deckung von Ansprüchen 

aus Ereignissen, die geschehen sind, aber noch nicht gemeldet wurden. 

7.81 Bei den Beträgen, die für Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei 

Lebensversicherungen (AF.62) verbucht werden, handelt es sich um die zur Deckung aller 

erwarteten künftigen Ansprüche benötigten Rückstellungen. 

7.82 Die für Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Altersvorsorgeeinrichtungen 

(AF.63) erfassten Beträge hängen von der Art des Alterssicherungssystems ab. 

7.83 In einem System mit Leistungszusagen richtet sich die Höhe der den teilnehmenden 

Arbeitnehmern zugesicherten Alterssicherungsleistungen nach einer im Voraus 

vereinbarten Formel. Die Verbindlichkeit eines Alterssicherungssystems mit 

Leistungszusagen ist gleich dem Gegenwartswert der zugesagten Leistungen. 

7.84 In einem System mit Beitragszusagen hängen die ausgezahlten Leistungen von der 

Entwicklung der durch die Pensionseinrichtung erworbenen Vermögenswerte ab. Die 

Verbindlichkeit eines Systems, das auf den eingezahlten Beiträgen basiert, ist gleich dem 

jeweiligen Marktwert der Aktiva des Alterssicherungssystems. Das Reinvermögen des 

Alterssicherungssystems ist grundsätzlich gleich null. 
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7.85 Der für Rückstellungen für Forderungen im Rahmen von Standardgarantien (AF.66) 

erfasste Wert entspricht der erwarteten Höhe der Ansprüche abzüglich des Werts 

erwarteter Rückflüsse. 

Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen (AF.7) 

7.86 Finanzderivate (AF.71) sind in der Vermögensbilanz zum Marktpreis auszuweisen. Stehen 

keine Angaben zum Marktpreis zur Verfügung, z. B. bei Freiverkehrsoptionen (OTC-

Optionen), so ist entweder der Betrag anzusetzen, der erforderlich ist, um den Kontrakt 

zurückzukaufen oder zu verrechnen, oder der gezahlte Optionspreis. 

7.87 Bei Optionen gilt, dass der Optionsverkäufer eine Verbindlichkeit in Höhe der Kosten 

eingegangen ist, die beim Rückkauf der Rechte des Optionskäufers entstehen. 

7.88 Der Marktwert von Optionen und Terminkontrakten kann je nach den Preisänderungen der 

zugrundeliegenden Titel zwischen positiven (Aktiva) und negativen (Passiva) Positionen 

wechseln, d. h. diese Wertpapiere können bei Verkäufern und Käufern von Forderungen zu 

Verbindlichkeiten werden und umgekehrt. Einige Optionen und Terminkontrakte 

funktionieren mit Ausgleichszahlungen; hier werden Gewinne oder Verluste täglich 

festgestellt, und in diesen Fällen ist der Bilanzausweis gleich null. 

7.89 Mitarbeiteraktienoptionen (AF.72) werden mit dem üblicher Marktpreis (fair value) des 

gewährten Anteilsrechts bewertet. Der übliche Marktpreis wird am Tag der Gewährung 

anhand des Marktwerts entsprechender gehandelter Optionen oder, wenn solche Daten 

nicht vorliegen, mithilfe eines Optionspreismodells gemessen. 
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Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8) 

7.90 Handelskredite und Anzahlungen (AF.81) und übrige Forderungen/Verbindlichkeiten ohne 

Handelskredite und Vorschüsse (AF.89), die aufgrund eines zeitlichen Abstands zwischen 

Verteilungstransaktionen wie Steuern, Sozialbeiträgen, Dividenden, Mieten, Löhnen und 

Gehältern und finanziellen Transaktionen entstehen, werden in der Vermögensbilanz des 

Gläubigers und in der des Schuldners zum Nominalwert bewertet. Unter AF.89 als 

Verbindlichkeiten ausgewiesene Beträge an Steuern und Sozialbeiträgen sollten ohne die 

Beträge aufgeführt sein, deren Einziehung unwahrscheinlich ist, da Letztere eine staatliche 

Forderung ohne Wert darstellen. 

FINANZIELLE VERMÖGENSBILANZEN 

7.91 In der finanziellen Vermögensbilanz werden auf der linken Seite die Forderungen und auf 

der rechten Seite die Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Saldo der finanziellen 

Vermögensbilanz ist das finanzielle Reinvermögen (BF.90). 

7.92 Die finanzielle Vermögensbilanz eines gebietsansässigen Sektors oder Teilsektors kann 

konsolidiert sein oder nicht. Die unkonsolidierte finanzielle Vermögensbilanz enthält alle 

Forderungen und Verbindlichkeiten der dem betreffenden Sektor oder Teilsektor 

angehörenden institutionellen Einheiten, einschließlich der Fälle, in denen die 

entsprechende Forderung oder Verbindlichkeit in diesem Sektor oder Teilsektor gehalten 

wird. In der konsolidierten finanziellen Vermögensbilanz sind diejenigen Forderungen und 

Verbindlichkeiten, die zwischen den Einheiten des Sektors oder Teilsektors bestehen, nicht 

berücksichtigt. Die finanzielle Vermögensbilanz der übrigen Welt ist stets konsolidiert. In 

der Regel sind die Buchungen im System nicht konsolidiert. Deshalb ist die finanzielle 

Vermögensbilanz eines gebietsansässigen Sektors oder Teilsektors nicht konsolidiert 

darzustellen. 
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7.93 Bei der nach Schuldnern/Gläubigern aufgegliederten finanziellen Vermögensbilanz (die 

die Frage „Von wem zu wem?“ beantwortet) handelt es sich um eine erweiterte Fassung 

der finanziellen Vermögensbilanz, die zusätzlich eine Aufgliederung der Forderungen nach 

Schuldnersektoren und der Verbindlichkeiten nach Gläubigersektoren enthält. Sie liefert 

daher Informationen über die Schuldner-Gläubiger-Beziehungen und ist konsistent mit 

dem Finanzierungskonto nach Schuldnern/Gläubigern. 

NACHRICHTLICHER AUSWEIS 

7.94 In der Vermögensbilanz sind drei Arten von Positionen nachrichtlich auszuweisen, die im 

Fall einiger Sektoren für bestimmte Untersuchungen relevant sind: 

a) langlebige Konsumgüter (AN.m), 

b) ausländische Direktinvestitionen (AF.m1), 

c) notleidende Kredite (AF.m2). 

Langlebige Konsumgüter (AN.m) 

7.95 Definition: Langlebige Konsumgüter sind dauerhafte Güter, die von privaten Haushalten 

während eines Zeitraums von mehr als einem Jahr wiederholt für Zwecke des Konsums 

verwendet werden. Sie werden in der Vermögensbilanz nachrichtlich ausgewiesen. Sie 

sind in der Vermögensbilanz selbst nicht enthalten, weil diese Güter im 

Einkommensverwendungskonto der privaten Haushalte auf der Verwendungsseite 

verbucht werden, und zwar als im Rechnungszeitraum und nicht erst nach und nach 

verbraucht. 
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7.96 Die Bestände an langlebigen Konsumgütern, über die die privaten Haushalte als 

Endverbraucher verfügen — Fahrzeuge (AN.1131) und sonstige Ausrüstungen 

(AN.1139) —, werden im nachrichtlichen Ausweis zu Marktpreisen vermindert um die 

kumulierten Abschreibungen bewertet. Eine vollständige Liste der Untergruppen und 

Positionen der langlebigen Konsumgüter findet sich in Kapitel 23. 

7.97 Langlebige Güter wie Kraftfahrzeuge können je nach Sektorzuordnung des Eigentümers 

und Verwendungszweck Anlagegüter oder langlebige Konsumgüter sein. Beispielsweise 

kann ein Kraftfahrzeug zum Teil von einer Quasi-Kapitalgesellschaft für 

Produktionszwecke und zum Teil von einem privaten Haushalt als Endverbraucher 

verwendet werden. Die in der Vermögensbilanz des Sektors nichtfinanzielle 

Kapitalgesellschaften (S.11) ausgewiesenen Ausrüstungen sollten den auf die Quasi-

Kapitalgesellschaft entfallenden Teil der Verwendung widerspiegeln. Ähnliches gilt für die 

Teilsektoren Selbständigenhaushalte mit und ohne Arbeitnehmer (S.141 und S.142). Der 

dem Sektor private Haushalte (S.14) als Endverbraucher zugerechnete Anteil sollte 

nachrichtlich ausgewiesen werden, vermindert um die kumulierten Abschreibungen. 
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Ausländische Direktinvestitionen (AF.m1) 

7.98 Forderungen und Verbindlichkeiten in Form von Direktinvestitionen werden nach der Art 

der Investition als Kredite (AF.4), Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds (AF.5) 

oder sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten (AF.8) erfasst. Der Teil der Anteilsrechte, 

der Kredite oder der sonstigen Forderungen/Verbindlichkeiten, der zu den 

Direktinvestitionen zählt, wird nachrichtlich unter diesen Kategorien als Direktinvestition 

ausgewiesen. 

Notleidende Kredite (AF.m2) 

7.99 Kredite werden in der Vermögensbilanz zum Nominalwert erfasst. 

7.100 Kredite, die seit einiger Zeit nicht mehr bedient wurden, werden nachrichtlich in der 

Vermögensbilanz des Gläubigers ausgewiesen. Solche Kredite werden als notleidend 

bezeichnet. 

7.101 Definition: Ein Kredit wird als notleidend bezeichnet, wenn a) für Zins- oder 

Tilgungszahlungen der Fälligkeitstermin seit mindestens 90 Tagen verstrichen ist, 

b) Zinszahlungen, die seit mindestens 90 Tagen fällig sind, aufgrund einer Vereinbarung 

kapitalisiert, refinanziert oder verschoben wurden, oder c) Zahlungen seit weniger als 

90 Tagen überfällig sind, jedoch andere gute Gründe (z. B. der Konkursantrag eines 

Schuldners) bezweifeln lassen, dass die Zahlungen vollständig geleistet werden. 
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7.102 Diese Definition eines notleidenden Kredits ist so auszulegen, dass länderspezifische 

Vereinbarungen über den Zeitpunkt, ab dem ein Kredit als notleidend betrachtet wird, 

berücksichtigt werden. Ist ein Kredit als notleidend eingestuft, sollte es (auch für 

Ersatzkredite) bei dieser Klassifizierung bleiben, bis Zahlungen eingehen oder der 

Kapitalbetrag dieses Kredits oder nachfolgender Ersatzkredite abgeschrieben ist. 

7.103 Bei notleidenden Krediten sind zwei Positionen nachrichtlich auszuweisen: 

a) der Nominalwert solcher Kredite, wie sie in der Vermögensbilanz erfasst sind, und 

b) das Marktwertäquivalent solcher Kredite. 

7.104 Der beste Näherungswert für das Marktwertäquivalent ist der übliche Marktpreis (fair 

value), der definiert ist als „der geschätzte Wert, der sich bei einer Markttransaktion 

zwischen zwei Parteien ergeben würde“. Der übliche Marktpreis kann anhand von 

Transaktionen mit vergleichbaren Instrumenten oder anhand des abgezinsten 

Gegenwartswerts von Cashflows ermittelt werden; solche Daten liegen möglicherweise in 

der Vermögensbilanz des Gläubigers vor. Existieren keine Angaben zum üblichen 

Marktpreis, ist für den nachrichtlichen Ausweis der zweitbeste Ansatz zu wählen und der 

Nominalwert abzüglich der erwarteten Verluste aus Kreditgewährung zu erfassen. 

Erfassung notleidender Kredite 

7.105 Die notleidenden Kredite der Sektoren Staat und finanzielle Kapitalgesellschaften müssen 

nachrichtlich erfasst werden, ebenso wie bedeutende Beträge, die bei anderen Sektoren 

anfallen. Sofern die an die übrige Welt oder aus der übrigen Welt gewährten Kredite 

nennenswert sind, werden diese ebenfalls nachrichtlich ausgewiesen. 
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7.106 Die nachstehende Tabelle beschreibt die Positionen und Ströme, die bei notleidenden 

Krediten erfasst werden, um einen vollständigeren Überblick über Bestände, 

Transaktionen, Umbuchungen und Abschreibungen zu vermitteln. 

7.107 In dem Beispiel geht es um einen Betrag ausstehender Kredite zum Nominalwert von 

1 000 zum Zeitpunkt t-1; von diesem Betrag werden 500 bedient, 500 sind notleidend. Die 

Mehrheit der notleidenden Kredite, nämlich 400, wird durch Rückstellungen für Verluste 

aus Kreditgewährung gedeckt, 100 jedoch nicht. Aus dem zweiten Teil der Tabelle gehen 

weitere detaillierte Angaben zum Marktwertäquivalent der notleidenden Kredite hervor. 

Dieser Wert ergibt sich als Differenz zwischen dem Nominalwert und den Rückstellungen 

für Verluste aus Kreditgewährung. Zum Zeitpunkt t-1 wird er mit 375 angesetzt. Im 

Zeitraum von t-1 bis t werden die Kredite teilweise umgebucht (von bedient oder noch 

nicht gedeckt zu notleidend oder umgekehrt) oder abgeschrieben. Die Ströme werden in 

den entsprechenden Spalten der Tabelle ausgewiesen. Bei den Rückstellungen für Verluste 

aus Kreditgewährung werden ebenfalls die Nominalwerte und die Marktwertäquivalente 

aufgeführt. 

7.108 Die Bewertung der Rückstellungen für Verluste aus Kreditgewährung muss nach Maßgabe 

der Rechnungslegungsstandards, der Rechtspersönlichkeit der Einheiten und der auf diese 

anzuwendenden steuerlichen Vorschriften erfolgen; dadurch kann es zu recht 

unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich der Höhe und der Dauer der Rückstellungen für 

Verluste aus Kreditgewährung kommen. Dies erschwert die Erfassung notleidender 

Kredite in den Hauptkonten und führt zu ihrem nachrichtlichen Ausweis. Vorzugsweise 

sollten zusätzlich zu den Nominalwerten für bediente und notleidende Kredite hinaus auch 

die Marktwertäquivalente nachrichtlich ausgewiesen werden. 
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Erfassung notleidender Kredite 

Bestand Transaktion Umbuchung Abschreibung Bestand Positionen 

t-1 Zeitraum t-1 bis t t 

Nominalwert 
Kredite 1 000 200 0 -90 1 110 

Bediente Kredite 500 200 -50  650 

Notleidende Kredite 500  50 -90 460 

Rückstellungen für Verluste aus 
Kreditgewährung 

400  70 -90 380 

Noch nicht durch 
Rückstellungen für Verluste aus 
Kreditgewährung gedeckt 

100  -20  80 

Marktwertäquivalent 
Notleidende Kredite 375  24 -51 348 

= Nominalwert 500  50 -90 460 

- Rückstellungen für Verluste 
aus Krediten 

125  26 -39 112 

Anderweitig noch nicht gedeckt 100  -20  80 
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ANHANG 7.1 — BESCHREIBUNG DER AKTIVA UND PASSIVA 

Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Vermögensgüter (AN) Vermögensgüter sind nichtfinanzielle Werte, an denen institutionelle 
Einheiten individuelle oder kollektive Eigentumsrechte haben und 
aus deren Besitz, Nutzung oder Überlassung zur Nutzung während 
eines bestimmten Zeitraums die Eigentümer wirtschaftliche Vorteile 
erzielen können. Sie umfassen Anlagegüter, Vorräte, Wertsachen, 
gesellschaftliche Konstrukte und geistiges Eigentum. 

Produzierte 
Vermögensgüter (AN.1) 

Nichtfinanzielle Vermögensgüter sind Ergebnisse von 
Produktionsprozessen. Sie umfassen Anlagegüter, Vorräte und 
Wertsachen, wie im Folgenden definiert. 

Anlagegüter (AN.11) Produzierte Vermögensgüter, die länger als ein Jahr im 
Produktionsprozess wiederholt oder dauerhaft eingesetzt werden. 
Anlagegüter umfassen Wohnbauten, Nichtwohnbauten, 
Ausrüstungen, militärische Waffensysteme, Nutztiere und 
Nutzpflanzungen sowie geistiges Eigentum, wie im Folgenden 
definiert. 
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Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Wohnbauten (AN.111) Gebäude, die ausschließlich oder hauptsächlich zu Wohnzwecken 
genutzt werden, einschließlich aller zugehörigen Bauten, wie etwa 
Garagen, und aller festen Einrichtungen, die üblicherweise in 
Wohnräumen installiert sind. Hausboote, Binnenschiffe, 
Wohnwagen und Caravans, die von privaten Haushalten als 
Hauptwohnsitz genutzt werden, gehören ebenso zu den Wohnbauten; 
auch öffentliche Denkmäler (siehe AN.1121), die im Wesentlichen 
als Wohnungen genutzt werden, sind eingeschlossen. Die Position 
umfasst auch die Erschließungskosten. 

Zu den Wohnbauten gehören z. B. Wohngebäude mit einer oder zwei 
Wohnungen und sonstige Wohngebäude, die dauerhaft für 
Wohnzwecke bestimmt sind. 

Unfertige Wohnbauten fallen insoweit darunter, wie der 
Endverwender feststeht, sei es, dass die Wohnung für die 
Eigennutzung gebaut wird oder dass sie vertraglich in das Eigentum 
des Endverwenders übergegangen ist. Für Angehörige der 
Streitkräfte erworbene Wohnungen fallen unter die Position, da sie 
ebenso wie von zivilen Einheiten erworbene Wohnungen für die 
Produktion von Wohndienstleistungen genutzt werden. Der Wert der 
Wohnbauten wird ohne den Grund und Boden erfasst, auf dem sie 
stehen; der Wert dieser Grundstücke wird, sofern er separat erfasst 
wird, unter Grund und Boden (AN.211) verbucht. 

Nichtwohnbauten (AN.112) Nichtwohnbauten umfassen nicht zu Wohnzwecken gedachte 
Gebäude sowie sonstige Bauten und Bodenverbesserungen, wie im 
Folgenden definiert. 

Unfertige Bauten werden einbezogen, wenn sie für die Eigennutzung 
errichtet werden oder wenn laut Kaufvertrag der Endverwender 
feststeht. Die Position umfasst auch zu militärischen Zwecken 
erworbene Bauten. 

Der Wert der Nichtwohnbauten wird ohne den Grund und Boden 
erfasst, auf dem sie stehen; der Wert dieser Grundstücke wird, sofern 
er separat erfasst wird, unter Grund und Boden (AN.211) verbucht. 
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Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Nichtwohngebäude 
(AN.1121) 

Gebäude, bei denen es sich nicht um Wohnbauten handelt, 
einschließlich fest verbundener Installationen, Einrichtungen und 
Ausrüstungen und einschließlich der Erschließungskosten. 
Öffentliche Denkmäler (siehe AN.1122), die im Wesentlichen zu 
Nichtwohnzwecken genutzt werden, fallen ebenfalls unter die 
Position. 

Öffentliche Denkmäler sind an ihrer besonderen historischen, 
nationalen, regionalen oder lokalen religiösen oder symbolischen 
Bedeutung zu erkennen. Sie werden als öffentlich bezeichnet, weil 
sie der Öffentlichkeit zugänglich sind, nicht weil sie sich im 
Eigentum des öffentlichen Sektors befinden. Besucher müssen 
häufig Eintritt zahlen. Abschreibungen neuer Denkmäler oder 
bedeutende Verbesserungen bestehender Denkmäler sollten unter der 
Annahme einer angemessen langen Lebensdauer berechnet werden. 

Zu den Nichtwohngebäuden gehören z. B. Lagerhäuser, 
Fabrikgebäude, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude sowie Gebäude 
für öffentliche Veranstaltungen, Hotels, Gaststätten, Schulgebäude 
und Krankenhäuser. 

Sonstige Bauten (AN.1122) Nichtwohnbauten, bei denen es sich nicht um Gebäude handelt. 
Eingeschlossen sind Kosten für Straßen, Kanalisation und die 
Erschließung. Hinzu kommen: öffentliche Denkmäler, die nicht als 
Wohnbauten oder Nichtwohngebäude klassifiziert werden; Schächte, 
Tunnel und sonstige im Zusammenhang mit dem Abbau von 
Bodenschätzen stehende Bauten; sowie Dämme, Deiche, 
Hochwassersperren, die errichtet wurden, um den umliegenden 
Grund und Boden, der jedoch nicht Bestandteil dieser Bauten ist, zu 
verbessern. 

Zu den sonstigen Bauten gehören z. B. Straßen und Wege, 
Schienenstrecken und Rollbahnen, Brücken, Hochstraßen, Tunnel 
und U-Bahn-Bauten, Wasserstraßen, Häfen, Dämme und sonstige 
Wasserbauten, Fernrohrleitungen, Fernmelde- und 
Energieübertragungsleitungen, städtische Rohrleitungs- und 
Kabelnetze einschließlich zugehöriger Bauten, industrielle bauliche 
Anlagen sowie Sport- und Freizeitanlagen. 



 
PE-CONS 77/12 ADD 7  AF/bba 39 
 DG G 1A  DE 

Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Bodenverbesserungen 
(AN.1123) 

Der Wert von Maßnahmen, die zu bedeutenden Verbesserungen der 
Menge, der Qualität oder der Produktivität des Bodens führen oder 
dessen Verschlechterung verhindern. 

Dazu gehört z. B. die Werterhöhung, die sich aus der 
Bodenerschließung, Geländemodellierung sowie der Bohrung von 
Brunnen und Wasserlöchern ergibt. 

Eingeschlossen sind ferner die noch nicht abgeschriebenen 
Grundstücksübertragungskosten. 

Ausrüstungen (AN.113) Fahrzeuge, Ausrüstungen der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) sowie sonstige bewegliche 
Anlagegüter, wie im Folgenden definiert, sofern sie nicht von 
privaten Haushalten für den Konsum erworben werden. 

Relativ geringwertige Werkzeuge, die mehr oder weniger regelmäßig 
gekauft werden, wie etwa Handwerkzeuge, können unberücksichtigt 
bleiben. Nicht zu der Position gehören ferner Ausrüstungen, die 
Bestandteil von Gebäuden sind. Sie fallen unter die Positionen 
„Wohnbauten“ bzw. „Nichtwohngebäude“. 

Noch nicht fertig gestellte Ausrüstungsgüter fallen nur dann unter 
die Position, wenn sie für den Eigenbedarf produziert werden. Im 
Übrigen wird angenommen, dass die Ausrüstungen erst bei 
Lieferung in das Eigentum des Endbenutzers übergehen. Für 
militärische Zwecke erworbene Ausrüstungen (ohne militärische 
Waffensysteme) sind eingeschlossen. 

Von privaten Haushalten für den Konsum erworbene Ausrüstungen 
wie Fahrzeuge, Möbel, Kücheneinrichtungen, Computer, 
Telekommunikationsgeräte usw. werden nicht als Vermögensgüter 
behandelt. Sie sind vielmehr nachrichtlich in der Vermögensbilanz 
der privaten Haushalte als langlebige Konsumgüter auszuweisen. 
Hausboote, Binnenschiffe, Wohnmobile und Caravans, die von 
privaten Haushalten als Erstwohnsitz genutzt werden, gehören zu 
den Wohnbauten. 

Fahrzeuge (AN.1131) Sie dienen der Beförderung von Personen und Waren. Hierzu zählen 
z. B. die vom Fahrzeugbau hergestellten Erzeugnisse (ohne 
Ersatzteile), die in der Statistischen Güterklassifikation in 
Verbindung mit den Wirtschaftszweigen (CPA 2008) in der 
Abteilung 29 „Kraftwagen und Kraftwagenteile“ und in der 
Abteilung 30 „sonstige Fahrzeuge“ ausgewiesen werden. 
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Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Ausrüstungen der 
Informations- und 
Kommunikationstechnik 
(AN.1132) 

Ausrüstungen der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT): 
Geräte, die elektronisch gesteuert werden, und die in ihnen 
verwendeten elektronischen Komponenten. Hierzu zählen z. B. die 
Erzeugnisse der CPA-Gruppen 261 „elektronische Bauelemente und 
Leiterplatten“ und 262 „Datenverarbeitungsgeräte und periphere 
Geräte“. 

Sonstige Ausrüstungen 
(AN.1139) 

Anderweitig nicht genannte Ausrüstungen. Hierzu zählen 
insbesondere die in folgenden CPA-Gruppen ausgewiesenen 
Erzeugnisse (jedoch ohne Ersatzteile und ohne Reparatur-, 
Wartungs- und Instandhaltungsleistungen): Abteilung 26 
„Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse“ 
(ohne die Gruppen 261 und 262), Abteilung 27 „elektrische 
Ausrüstungen“, Abteilung 28 „Maschinen“, Abteilung 31: „Möbel“ 
und Abteilung 32 „Waren, a. n. g.“. 

Militärische Waffensysteme 
(AN.114) 

Fahrzeuge und sonstige Ausrüstungen wie Kriegsschiffe, 
Unterseeboote, Militärflugzeuge, Panzer, Raketenträger und 
Abschussgeräte usw. Die meiste nicht wieder verwendbare Munition 
wird den militärischen Vorräten zugerechnet (siehe AN.124). Andere 
Munition hingegen, wie ballistische Flugkörper mit hohem 
Zerstörungspotenzial, die als dauernde Abschreckung gegen 
Angreifer eingestuft werden, werden als Anlagegüter verbucht. 

Nutztiere und 
Nutzpflanzungen (AN.115) 

Zucht- und Milchvieh, Zugtiere usw., Obst- und Rebanlagen sowie 
sonstige Baumbestände und Sträucher, die wiederholt Erzeugnisse 
liefern und die der direkten Kontrolle, Verantwortung und 
Verwaltung institutioneller Einheiten unterliegen, wie im Folgenden 
definiert. 

Heranwachsende Nutztiere und Nutzpflanzungen werden nur 
einbezogen, wenn sie für die eigene Nutzung bestimmt sind. 

Nutztiere (AN.1151) Tiere, deren natürliches Wachstum bzw. Nachwachsen unter der 
direkten Kontrolle, Verantwortung und Verwaltung institutioneller 
Einheiten erfolgt. Hierzu gehören Zuchttiere (einschließlich Fische 
und Geflügel), Milchvieh, Zugtiere, Schafe und andere zur 
Wollerzeugung genutzte Tiere sowie Tiere, die für Transport-, 
Unterhaltungs- oder Rennzwecke gehalten werden. 
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Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Nutzpflanzungen, die 
wegen der Erzeugnisse 
angelegt werden, die sie 
Jahr für Jahr liefern 
(AN.1152) 

Baumbestände (einschließlich Reben und Sträucher), die wegen der 
Erzeugnisse angelegt werden, die sie Jahr für Jahr liefern; hierzu 
gehören diejenigen Baumbestände, die zur Gewinnung von Früchten 
oder Nüssen, Saft oder Harz oder von Rinden- oder 
Blatterzeugnissen kultiviert werden und deren natürliches Wachstum 
bzw. Nachwachsen unter der direkten Kontrolle, Verantwortung und 
Verwaltung institutioneller Einheiten erfolgt. 

Geistiges Eigentum 
(AN.117) 

Hierzu zählen Anlagegüter in Form von Ergebnissen von Forschung 
und Entwicklung, Suchbohrungen, Computerprogrammen/Software 
und Datenbanken, Urheberrechten und sonstigem geistigen 
Eigentum, die länger als ein Jahr genutzt werden und wie im 
Folgenden definiert sind. 

Forschung und Entwicklung 
(AN.1171) 

Die Position besteht aus dem Wert der Ausgaben für systematische 
schöpferische Arbeit zur Erweiterung des Kenntnisstandes, 
einschließlich der Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und 
die Gesellschaft, sowie deren Verwendung mit dem Ziel, neue 
Anwendungsmöglichkeiten zu finden. 

Der Wert richtet sich nach den erwarteten künftigen Erträgen. Wenn 
der Wert nicht hinreichend verlässlich geschätzt werden kann, wird 
er vereinbarungsgemäß als Summe der Kosten (einschließlich der für 
erfolglose Forschung und Entwicklung) erfasst. Forschung und 
Entwicklung, die dem Eigentümer keine Vorteile bringt, wird nicht 
als Vermögensgut, sondern als Vorleistungen ausgewiesen. 

Suchbohrungen (AN.1172) Summe der Ausgaben für die Erschließung von Vorkommen an 
Erdöl, Erdgas und anderen Bodenschätzen sowie der nachfolgenden 
Auswertung der Entdeckungen. Hierzu zählen auch die Ausgaben 
vor der Lizenzerteilung, Lizenzkosten und Kosten, die beim Erwerb 
und bei der Bewertung der Bohrrechte anfallen, die Kosten der 
eigentlichen Versuchsbohrungen, die Kosten von Luftbild- und 
anderen Vermessungen sowie Transportkosten und ähnliche Kosten, 
die entstehen, damit die Versuchsbohrungen möglich werden. 
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Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Software (AN.11731) Computerprogramme, Programmbeschreibungen und Begleitmaterial 
zu System- und Anwendungssoftware. Hierzu zählen die 
ursprüngliche Entwicklung und nachfolgende Weiterentwicklung 
von Software sowie der Erwerb von Kopien, die als Vermögensgüter 
unter AN.11731 erfasst werden.  

Datenbanken (AN.11732) Dateien, die so organisiert sind, dass sie einen ressourceneffizienten 
Zugriff und eine entsprechende Nutzung der Daten gestatten. Bei 
ausschließlich für eigene Zwecke erstellten Datenbanken erfolgt die 
Bewertung anhand einer Kostenschätzung, die die Kosten für das 
Datenbankmanagementsystem und für den Erwerb der Daten nicht 
berücksichtigt. 

Urheberrechte (AN.1174) Originale von Filmen, Tonaufzeichnungen, Manuskripten, Bändern, 
Modellen usw., auf denen schauspielerische Darbietungen, Radio- 
und Fernsehprogramme, musikalische Darbietungen, 
Sportveranstaltungen, literarische oder künstlerische Produktionen 
usw. aufgezeichnet oder anderweitig festgehalten sind. 
Eingeschlossen sind selbsterstellte Urheberrechte. In einigen Fällen, 
etwa bei Filmen, gibt es u.U. mehrere Originale. 

Sonstiges geistiges 
Eigentum (AN.1179) 

Andere Kenntnisse und Spezialwissen, deren Nutzung auf die 
Eigentümer begrenzt ist oder die nur gegen Lizenz von Dritten 
genutzt werden können. 

Vorräte (AN.12) In dieser oder einer Vorperiode hergestellte Güter, die später 
verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. 
Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse, 
Fertigerzeugnisse und Handelsware, wie im Folgenden definiert. 

Eingeschlossen sind sämtliche Vorräte des Staates, insbesondere, 
aber nicht ausschließlich, Vorräte an strategisch wichtigen Gütern, 
an Getreide und an Rohstoffen, die für die Nation von besonderer 
Bedeutung sind. 

Vorleistungsgüter (AN.121) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht wiederverkauft, sondern 
von ihren Eigentümern als Vorleistungen in deren 
Produktionsprozess verbraucht werden sollen. 
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Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Unfertige Erzeugnisse 
(AN.122) 

Noch nicht fertiggestellte Waren, angefangene Arbeiten und lebende 
Tier- und Pflanzenvorräte, die üblicherweise nicht in diesem Zustand 
an Dritte geliefert werden, sondern später von den Produzenten 
weiter bearbeitet bzw. aufgezogen werden. Nicht dazu zählen 
angefangene Bauten, die einen Käufer gefunden haben bzw. die für 
die Eigennutzung errichtet werden. 

Unterschieden werden lebende Tier- und Pflanzenvorräte sowie 
sonstige unfertige Erzeugnisse, wie im Folgenden definiert. 

Lebende Tier- und 
Pflanzenvorräte (AN.1221) 

Schlachtviehbestände einschließlich Geflügel- und Fischbestände 
sowie Baumbestände zur Holzgewinnung und andere Pflanzungen, 
die lediglich einmalige Erzeugnisse liefern, sowie heranwachsende 
Nutztiere und Nutzpflanzungen, soweit sie nicht für die eigene 
Nutzung bestimmt sind. 

Sonstige unfertige 
Erzeugnisse (AN.1222) 

Unfertige Waren und angefangene Arbeiten, die normalerweise nicht 
in diesem Zustand an Dritte geliefert werden, sondern erst nach 
Weiterbearbeitung durch den Produzenten. 

Fertigerzeugnisse (AN.123) Produzierte Waren, die zum Verkauf oder zum Versand durch den 
Produzenten bereitstehen. 

Militärische Vorräte 
(AN.124) 

Munition, Granaten, Raketen, Bomben und sonstige zum einmaligen 
Gebrauch bestimmte Militärgüter, die zur Bestückung von Waffen 
oder Waffensystemen dienen, ohne bestimmte Arten von 
Flugkörpern, die ein hohes Zerstörungspotenzial besitzen (siehe 
AN.114).  

Handelsware (AN.125) Waren, die von Unternehmen, insbesondere Groß- und 
Einzelhändlern, zum Zweck des Wiederverkaufs ohne weitere 
Verarbeitung (abgesehen von einer für den Kunden attraktiven 
Präsentation) erworben werden. 
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Wertsachen (AN.13) Produzierte Gegenstände, die nicht primär als Produktionsmittel oder 
für den Verbrauch erworben werden, sondern als 
Wertaufbewahrungsmittel dienen. Von ihnen wird erwartet, dass ihr 
realer Wert steigt bzw. zumindest nicht fällt und dass sie sich im 
Laufe der Zeit normalerweise nicht verschlechtern. Hierzu zählen 
Edelmetalle und Edelsteine, Antiquitäten und Kunstgegenstände 
sowie sonstige Wertsachen, wie im Folgenden definiert. 

Edelmetalle und Edelsteine 
(AN.131) 

Edelmetalle und Edelsteine, jedoch ohne diejenigen, die von 
Unternehmen zum Zweck der Verwendung als Vorleistungen im 
Produktionsprozess auf Lager gehalten werden. 

Antiquitäten und 
Kunstgegenstände 
(AN.132) 

Gemälde, Skulpturen usw., die als Kunstwerke anerkannt sind, und 
Antiquitäten. 

Sonstige Wertsachen 
(AN.133) 

Anderweitig nicht genannte Wertgegenstände, wie etwa 
Sammlungen und aus Edelsteinen oder Edelmetallen gefertigter 
Schmuck von bedeutendem Wert. 

Nichtproduzierte 
Vermögensgüter (AN.2) 

Nichtfinanzielle Aktiva, die nicht im Rahmen eines 
Produktionsprozesses entstanden sind. Nichtproduzierte 
Vermögensgüter bestehen aus natürlichen Ressourcen, 
Nutzungsrechten sowie Firmenwert und einzeln veräußerbaren 
Marketing-Vermögenswerten, wie im Folgenden definiert.  

Natürliche Ressourcen 
(AN.21) 

Nichtproduzierte Aktiva, die in der Natur vorkommen und an denen 
Eigentumsrechte bestehen und übertragen werden können. Nicht 
dazu zählen Bestandteile des Naturvermögens, an denen keine 
Eigentumsrechte bestehen oder bestehen können, wie die offenen 
Meere oder die Luft. Die Position untergliedert sich in Grund und 
Boden, Bodenschätze, freie Tier- und Pflanzenbestände, 
Wasserreserven und sonstige natürliche Ressourcen, wie im 
Folgenden definiert. 

Grund und Boden (AN.211) Im Eigentum befindliche bebaute und unbebaute Bodenflächen 
einschließlich zugehöriger Oberflächengewässer. Nicht dazu gehören 
auf dem Boden befindliche Gebäude und andere Bauwerke, 
Anbaukulturen, Baum- und Viehbestände, Bodenschätze, freie Tier- 
und Pflanzenbestände sowie unterirdische Wasservorkommen. 
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Bodenschätze (AN.212) Nachgewiesene ober- und unterirdische Mineralvorkommen, die 
beim gegenwärtigen Stand der Technik und der relativen Preise 
wirtschaftlich abbaubar sind. Eigentumsrechte an Bodenschätzen 
können in der Regel von den Eigentumsrechten an dem betreffenden 
Grund und Boden unterschieden werden. Die Position untergliedert 
sich in bekannte Lagerstätten von Kohle, Erdöl und Erdgas oder 
anderen Brennstoffen, Erzlager und nichtmetallische 
Mineralvorkommen. 

Freie Tier- und 
Pflanzenbestände (AN.213) 

Bestände an Tieren, Bäumen, und sonstigen Pflanzen, die einmalig 
oder wiederholt Erzeugnisse liefern und an denen Eigentumsrechte 
bestehen, deren natürliches Wachstum bzw. Nachwachsen jedoch 
nicht unter der direkten Kontrolle, Verantwortung und Verwaltung 
institutioneller Einheiten erfolgt. Hierzu gehören z. B. Urwälder und 
Fischvorkommen im Hoheitsgebiet des Landes. Unter die Position 
fallen lediglich diejenigen Ressourcen, die gegenwärtig 
wirtschaftlich nutzbar sind oder dies in Kürze sein dürften. 

Wasserreserven (AN.214) Förderbare wasserführende Schichten und sonstige 
Grundwasservorkommen, wenn aufgrund ihrer Knappheit 
Eigentumsrechte bestehen und/oder ihre Nutzung etwas kostet, 
Erträge erzielt werden können und so eine gewisse wirtschaftliche 
Kontrolle vorliegt. 

Sonstige natürliche 
Ressourcen (AN.215) 

Diese Position umfasst das elektromagnetische Funkspektrum 
(AN.2151) und die übrigen, anderweitig nicht genannten natürlichen 
Ressourcen (AN.2159). 

Funkspektren (AN.2151) Das elektromagnetische Spektrum. Die Rechte zur Nutzung des 
Spektrums sind anderweitig klassifiziert (AN.222), sofern sie der 
Definition eines Vermögensguts entsprechen.  

Übrige (AN.2159) Übrige, anderweitig nicht genannte natürliche Ressourcen. 
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Nutzungsrechte (AN.22) Vertragliche Vereinbarungen zur Durchführung von Tätigkeiten, 
durch die dem Inhaber über die zu zahlenden Gebühren 
hinausgehende wirtschaftliche Vorteile zukommen, die er auch 
rechtlich und praktisch nutzen kann. 

Das unter dieser Position erfasste Aktivum stellt den realisierbaren 
potenziellen Wert des Umbewertungsgewinns dar, der erzielt wird, 
wenn der Marktpreis für die Nutzung eines Vermögensguts oder die 
Erbringung einer Dienstleistung den im Nutzungsrecht vorgegebenen 
Preis oder den Preis, der ohne vertraglich geregelte Nutzungsrechte 
erzielt worden wäre, übersteigt. Die Position umfasst Aktiva, die sich 
aus Nutzungsrechten an produzierten Vermögensgütern, 
Nutzungsrechten an natürlichen Ressourcen, Genehmigungen zur 
Durchführung bestimmter Tätigkeiten und Exklusivrechten auf 
künftige Waren und Dienstleistungen ergeben. 

Nutzungsrechte an 
produzierten 
Vermögensgütern (AN.221) 

Eigentumsrechte Dritter, die sich auf Vermögensgüter (ohne 
natürliche Ressourcen) beziehen, wobei durch das Nutzungsrecht 
dem Inhaber über die zu zahlenden Gebühren hinausgehende 
wirtschaftliche Vorteile zukommen, die er durch Übertragung auch 
rechtlich und praktisch nutzen kann. 

Das unter der Position (AN.221) erfasste Aktivum ist der Wert, der 
sich für den Inhaber aus der Übertragung der Rechte zur Nutzung 
des zugrunde liegenden Vermögensguts ergibt, d. h. der Betrag, um 
den der realisierbare Übertragungspreis den an den Lizenzgeber zu 
zahlenden Betrag übersteigt. 

Beispielsweise zahlt der Mieter eines Gebäudes eine feste Miete, der 
Marktwert des Mietverhältnisses liegt aber über diesem Betrag. 
Kann der Mieter den Preisunterschied durch Untervermietung 
realisieren, stellt das Recht zur Realisierung dieses Werts ein 
Nutzungsrecht an einem produzierten Vermögensgut dar.  
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Nutzungsrechte an 
natürlichen Ressourcen 
(AN.222) 

Zeitlich begrenzte Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen, durch 
die der wirtschaftliche Wert des Vermögensguts nicht vollständig 
aufgebraucht wird und wobei durch das Nutzungsrecht dem Inhaber 
über die zu zahlenden Gebühren hinausgehende wirtschaftliche 
Vorteile zukommen, die er z. B. durch Übertragung auch rechtlich 
und praktisch nutzen kann. 

Die natürliche Ressource wird weiterhin in der Vermögensbilanz des 
Eigentümers erfasst; getrennt davon stellt ein weiteres Aktivum den 
Wert dar, den die Übertragung der Rechte zur Ressourcennutzung 
für den Inhaber hat, und wird als Nutzungsrecht an natürlichen 
Ressourcen ausgewiesen. Das ausgewiesene Aktivum ist der Wert, 
der sich für den Inhaber aus der Übertragung der Nutzungsrechte 
ergibt, d.h. der Betrag, um den der realisierbare Übertragungspreis 
den an den Lizenzgeber zu zahlenden Betrag übersteigt. 

Beispielsweise zahlt der Mieter eines Grundstücks eine feste Miete, 
der Marktwert des Mietverhältnisses liegt aber über diesem Betrag. 
Kann der Mieter den Preisunterschied durch Untervermietung 
realisieren, stellt das Recht zur Realisierung dieses Werts ein 
Vermögensgut dar. 

Genehmigungen zur 
Durchführung bestimmter 
Tätigkeiten (AN.223) 

Übertragbare Genehmigungen, ohne Nutzungsrechte an natürlichen 
Ressourcen oder Nutzungsrechte an einem Vermögensgut, das dem 
Lizenzgeber gehört und bei dem die Zahl der Einheiten, die eine 
bestimmte Tätigkeit durchführen, beschränkt ist, sodass die Inhaber 
monopolähnliche Gewinne erzielen können. 

Das ausgewiesene Aktivum ist der Wert, der sich für den Inhaber aus 
der Übertragung der Nutzungsrechte ergibt, d.h. der Betrag, um den 
der realisierbare Übertragungspreis den an den Lizenzgeber zu 
zahlenden Betrag übersteigt. Der Lizenznehmer muss rechtlich und 
praktisch in der Lage sein, die Lizenzrechte einem Dritten zu 
übertragen. 
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Exklusivrechte auf künftige 
Waren und 
Dienstleistungen (AN.224) 

Übertragbare vertragliche Rechte auf die exklusive Nutzung von 
Waren oder Dienstleistungen. 

Eine Partei verfügt über einen Vertrag zum Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen zu einem Festpreis von einer zweiten Partei und ist 
rechtlich und praktisch in der Lage, die Verpflichtung der zweiten 
Partei an eine dritte zu übertragen. 

Dazu zählen der übertragbare Wert eines Fußballspielers, der bei 
einem Fußballclub unter Vertrag steht, und der übertragbare Wert 
von Exklusivrechten zur Veröffentlichung literarischer Werke oder 
musikalischer Darbietungen. 

Das unter dieser Position erfasste Aktivum ist der Wert, den die 
Übertragung des Rechts für den Inhaber hat. 

Firmenwert und einzeln 
veräußerbare Marketing-
Vermögenswerte (AN.23) 

Differenz zwischen dem für eine institutionelle Einheit als Ganzes 
effektiv gezahlten Betrag und der Summe der Aktiva abzüglich der 
Summe der Passiva der institutionellen Einheit, die durch getrennte 
Bewertung jedes Aktiv- und Passivposten ermittelt wurde. Der 
Firmenwert ergibt sich daher aus sämtlichen Elementen, die 
langfristig von Vorteil sind und nicht als eigene Aktiva ausgewiesen 
wurden, sowie aus der Tatsache, dass die Aktiva als Ganzes 
eingesetzt werden und es sich bei ihnen nicht einfach nur um eine 
Ansammlung von einzelnen Aktiva handelt. Darüber hinaus erfasst 
diese Position einzeln veräußerbare Marketing-Vermögenswerte wie 
Markennamen, Drucktitel, Warenzeichen, Logos und 
Domänennamen, sofern sie einzeln und getrennt von einem 
Unternehmen als Ganzes verkauft werden. 
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Forderungen und 
Verbindlichkeiten (AF) 

Finanzielle Vermögenswerte bestehen aus Forderungen, aus 
Anteilsrechten und dem Teil des Währungsgoldes, der aus 
Barrengold besteht. Diese Forderungen sind 
Wertaufbewahrungsmittel und stehen für Erträge, die der 
wirtschaftliche Eigentümer dadurch erzielt, dass er die 
Vermögenswerte eine Zeitlang hält. Sie dienen dazu, Werte von 
einem Rechnungszeitraum auf den nächsten zu übertragen. Der 
Austausch von Erträgen oder Reihen von Erträgen erfolgt durch 
Zahlungen. 

Zahlungsmittel sind Währungsgold, Sonderziehungsrechte, Bargeld 
und übertragbare Einlagen bei Banken. 

Forderungen, auch Finanzinstrumente genannt, sind finanzielle 
Vermögenswerte, denen Verbindlichkeiten gegenüberstehen. 

Verbindlichkeiten entstehen, wenn Schuldner verpflichtet sind, 
Zahlungen oder Reihen von Zahlungen an Gläubiger zu leisten. 

Währungsgold und 
Sonderziehungsrechte 
(AF.1) 

Den Forderungen unter dieser Position stehen im ESVG — mit 
Ausnahme des aus Barrengold bestehenden Teils des 
Währungsgoldes — Verbindlichkeiten gegenüber. 

Währungsgold (AF.11) Gold, auf das die Währungsbehörden oder andere, ihnen unterstellte 
Behörden Anspruch haben und das sie als Währungsreserven halten. 
Dazu gehört Barrengold (einschließlich Währungsgold, das auf 
Einzelverwahrungskonten gehalten wird) sowie bei Gebietsfremden 
gehaltene Goldsammelverwahrungskonten, die den Anspruch auf 
Herausgabe von Gold begründen. 

Sonderziehungsrechte 
(AF.12) 

Ein vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geschaffenes 
internationales Reservemedium, das den Mitgliedern des IWF zur 
Ergänzung der bestehenden Währungsreserven zugeteilt wird. 

Bargeld und Einlagen 
(AF.2) 

Das im Umlauf befindliche Bargeld sowie Einlagen bei Banken, in 
Landeswährung und in Fremdwährung. 

Bargeld (AF.21) Bargeld sind Banknoten und Münzen, die eine Währungsbehörde 
ausgibt oder genehmigt. 
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Sichteinlagen (AF.22) Einlagen, die auf Verlangen zum Nennwert in Bargeld umgetauscht 
und unmittelbar und ohne Einschränkung oder Einbuße zur Leistung 
von Zahlungen mit Scheck, Wechsel, Überweisung, Lastschrift oder 
anderen Direktzahlungsmitteln genutzt werden können. 

Interbankpositionen 
(AF.221) 

Übertragbare Einlagen bei Banken. 

Sonstige Sichteinlagen 
(AF.229) 

Sichteinlagen ohne Interbankpositionen. 

Sonstige Einlagen (AF.29) Sonstige Einlagen sind alle Einlagen außer den Sichteinlagen. 
Sonstige Einlagen können weder als Zahlungsmittel verwendet 
(außer bei Fälligkeit oder Ablauf einer vereinbarten Kündigungsfrist) 
noch ohne erhebliche Einschränkung oder Einbuße in Bargeld oder 
Sichteinlagen umgewandelt werden. 

Schuldverschreibungen 
(AF.3) 

Begebbare, also umlauffähige Finanzinstrumente, die als Schuldtitel 
dienen. Die Umlauffähigkeit bezieht sich auf das Eigentum, das 
durch Übergabe oder Indossierung problemlos von einem auf den 
anderen Eigentümer übertragen werden kann. Um als umlauffähig zu 
gelten, muss eine Schuldverschreibung für einen möglichen Handel 
an einer organisierten Börse oder im Freiverkehr ausgestaltet sein; 
der Nachweis eines tatsächlichen Handels ist allerdings nicht 
erforderlich. 

Kurzfristige 
Schuldverschreibungen 
(AF.31) 

Schuldverschreibungen mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens 
einem Jahr und jederzeit auf Verlangen des Gläubigers rückzahlbare 
Schuldverschreibungen. 

Langfristige 
Schuldverschreibungen 
(AF.32) 

Schuldverschreibungen, deren Ursprungslaufzeit ein Jahr 
überschreitet oder die keinen Fälligkeitstermin aufweisen. 

Kredite (AF.4) Forderungen, die entstehen, wenn Gläubiger Mittel an Schuldner 
entweder direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers 
ausleihen, und die entweder in einem nicht begebbaren Titel oder gar 
nicht verbrieft sind. 
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Kurzfristige Kredite 
(AF.41) 

Kredite mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr und 
jederzeit auf Verlangen des Gläubigers rückzahlbare Kredite. 

Langfristige Kredite 
(AF.42) 

Kredite, deren Ursprungslaufzeit ein Jahr überschreitet oder die 
keinen Fälligkeitstermin aufweisen. 

Anteilsrechte und Anteile 
an Investmentfonds (AF.5) 

Forderungen, in denen Eigentumsrechte an Kapitalgesellschaften 
oder Quasi-Kapitalgesellschaften verbrieft sind. Mit solchen 
finanziellen Aktiva ist in der Regel ein Anspruch auf einen Anteil 
am Gewinn dieser Kapital- oder Quasi-Kapitalgesellschaften und auf 
einen Anteil an ihrem Nettovermögen im Fall der Liquidation 
verbunden. 

Eigenkapital (AF.51) Mit diesen finanziellen Aktiva werden Forderungen bezüglich des 
Restwerts einer Kapitalgesellschaft oder Quasi-Kapitalgesellschaft 
anerkannt, nachdem die Forderungen aller Gläubiger befriedigt 
wurden. 

Börsennotierte Aktien 
(AF.511) 

An einer Börse notierte Anteilsrechte in Form von Aktien. Eine 
solche Börse kann eine anerkannte Börse oder jede andere Form 
eines Sekundärmarkts sein. Börsennotierte Aktien werden auch als 
quotierte Aktien bezeichnet. Aus der Tatsache, dass für an einer 
Börse notierte Aktien ein offizieller Kurs besteht, ergibt sich, dass 
jeweilige Marktpreise in der Regel ohne Schwierigkeiten verfügbar 
sind. 

Nicht börsennotierte Aktien 
(AF.512) 

Anteilspapiere mit Preisen, die nicht an einer anerkannten Börse oder 
an einem sonstigen Sekundärmarkt notiert sind. 

Sonstige Anteilsrechte 
(AF.519) 

Alle Anteilsrechte ohne die in AF.511 und AF.512 genannten 
Wertpapiere. 

Anteile an Investmentfonds 
(AF.52) 

Investmentfondsanteile sind Anteile an Kapitalgesellschaften oder 
Trusts. Diese Anteile werden von Investmentfonds ausgegeben, die 
Organismen für gemeinsame Anlagen darstellen. In diesen legen 
Investoren Mittel für Investitionen in finanzielle bzw. 
nichtfinanzielle Vermögensgüter zusammen. 
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Anteile an Geldmarktfonds 
(AF.521) 

Geldmarktfondsanteile werden von Geldmarktfonds ausgegeben. Bei 
diesen handelt es sich um Investmentfonds, die ausschließlich oder 
in erster Linie in kurzfristige Schuldverschreibungen wie 
Schatzwechsel, Einlagenzertifikate und Commercial Paper sowie in 
langfristige Schuldverschreibungen mit einer geringen Restlaufzeit 
investieren. Geldmarktfondsanteile können übertragbar sein und 
werden häufig als Substitute für Einlagen betrachtet. 

Anteile an Investmentfonds 
ohne Geldmarktfonds 
(AF.522) 

Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds stellen einen 
Anspruch auf einen Teil des Werts eines Investmentfonds (der kein 
Geldmarktfonds ist) dar. Diese Anteile werden von Investmentfonds 
ausgegeben, die in eine Reihe von Vermögenswerten investieren, 
darunter Schuldverschreibungen, Anteilsrechte, rohstoffgebundene 
Investitionen, Immobilien, Anteile an anderen Investmentfonds und 
strukturierte Vermögenswerte. 

Versicherungs-, 
Alterssicherungs- und 
Standardgarantie-Systeme 
(AF.6) 

Forderungen von Versicherungsnehmern oder Leistungsempfängern 
und Verbindlichkeiten von Versicherern, 
Altersvorsorgeeinrichtungen oder Emittenten standardisierter 
Garantien. 

Ansprüche privater 
Haushalte aus 
Rückstellungen bei 
Nichtlebensversicherungen 
(AF.61) 

Forderungen, die die Ansprüche von Versicherungsnehmern 
gegenüber Nichtlebensversicherungen in Form von 
Beitragsüberträgen und Aufwendungen für eingetretene 
Versicherungsfälle darstellen. 

Ansprüche privater 
Haushalte aus 
Rückstellungen bei 
Lebensversicherungen 
(AF.62) 

Forderungen, die die Ansprüche von Versicherungsnehmern 
gegenüber den technischen Rückstellungen von 
Lebensversicherungsgesellschaften darstellen. 

Ansprüche privater 
Haushalte aus 
Rückstellungen bei Alters-
vorsorgeeinrichtungen 
(AF.63) 

Forderungen, die aktuelle und künftige Rentner entweder gegenüber 
dem Träger ihres Alterssicherungssystems, d.h. ihrem Arbeitgeber, 
gegenüber einem vom Arbeitgeber oder von Arbeitgebern benannten 
System zur Zahlung von Renten im Rahmen einer 
Vergütungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
oder gegenüber einem Lebens- (oder Nichtlebens-)versicherer 
besitzen. 
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Ansprüche von 
Pensionseinrichtungen an 
die Verwalter von 
Pensionseinrichtungen 
(AF.64) 

Forderungen, die die Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an 
deren Träger bei etwaigen Defiziten darstellen, und Forderungen, die 
sich auf gegen die Pensionseinrichtungen gerichtete Ansprüche des 
Trägers auf Überschüsse beziehen; dies gilt beispielsweise, wenn die 
Kapitalerträge höher sind als die Erhöhung der Ansprüche und die 
Differenz dem Verwalter der Pensionseinrichtungen auszuzahlen ist. 

Ansprüche auf andere 
Leistungen als 
Alterssicherungsleistungen 
(AF.65) 

Der Überschuss der Nettobeiträge über die Leistungen in Form einer 
Erhöhung der Verbindlichkeit des Versicherungssystems gegenüber 
den Leistungsempfängern. 

Rückstellungen für 
Forderungen im Rahmen 
standardisierter Garantien 
(AF.66) 

Forderungen, die Garantienehmer im Rahmen standardisierter 
Garantien gegenüber den diese Garantien bietenden 
Kapitalgesellschaften haben. 

Finanzderivate und 
Mitarbeiteraktienoptionen 
(AF.7) 

Forderungen, die an einen finanziellen oder nichtfinanziellen 
Vermögenswert oder einen Index gebunden sind; durch diese 
Forderungen können bestimmte finanzielle Risiken als solche an den 
Finanzmärkten gehandelt werden. 
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Finanzderivate (AF.71) Forderungen wie Optionen, Terminkontrakte und Kreditderivate. 

Optionen (AF.711) (sowohl handelbare Optionen als auch 
Freiverkehrsoptionen (OTC-Optionen)) sind Eventualforderungen, 
durch die der Käufer der Option das Recht, jedoch nicht die 
Verpflichtung erwirbt, innerhalb einer bestimmten Frist 
(amerikanische Option) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt 
(europäische Option) finanzielle oder nichtfinanzielle Aktiva (das 
Basisinstrument) zu einem festgelegten Preis (dem Basis- oder 
Ausübungspreis) vom Optionsverkäufer zu kaufen (Call = 
Kaufoption) oder an diesen zu verkaufen (Put = Verkaufsoption). 
Ausgehend von diesen grundlegenden Strategien wurden zahlreiche 
kombinierte Strategien entwickelt, z. B. Bear-Call/Put-Spreads, Bull-
Call/Put-Spreads oder Butterfly-Options-Spreads. Aus diesen 
Optionsarten wurden exotische Optionen mit komplexen 
Zahlungsstrukturen abgeleitet. 

Terminkontrakte sind unbedingte Finanzverträge, bei denen zwei 
Parteien übereinkommen, eine bestimmte Menge eines zugrunde 
liegenden (finanziellen oder nichtfinanziellen) Vermögenswerts zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis (dem 
Ausübungspreis) auszutauschen. 

Kreditderivate — in der Form von Terminkontrakten und 
Optionsverträgen — dienen in erster Linie dazu, Kreditrisiken 
handelbar zu machen. Sie sind so konzipiert, dass das Ausfallrisiko 
bei Krediten und Wertpapieren gehandelt werden kann. Wie andere 
Finanzderivate basieren Kreditderivate häufig auf Standard-
Rahmenverträgen und beinhalten Einschuss- und andere 
Sicherheitsleistungen, wodurch eine Bewertung zu Marktpreisen 
möglich ist. Die Übertragung von Kreditrisiken findet — auf Basis 
einer Prämie — zwischen dem Risikoverkäufer (Sicherungsnehmer) 
und dem Risikokäufer (Sicherungsgeber) statt. Wenn ein Kredit 
ausfällt, zahlt der Risikokäufer den Risikoverkäufer bar aus. 

Mitarbeiteraktienoptionen 
(AF.72) 

Forderungen in der Form von Vereinbarungen, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt (dem Gewährungszeitpunkt) geschlossen 
werden. Im Rahmen dieser Vereinbarung kann ein Arbeitnehmer 
eine bestimmte Anzahl von Aktien des Arbeitgebers zu einem 
festgelegten Preis (dem Ausübungspreis) entweder zu einem 
festgelegten Zeitpunkt (dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit) 
oder binnen eines bestimmten Zeitraums (des Ausübungszeitraums) 
unmittelbar nach dem Tag der ersten Ausübungsmöglichkeit 
erwerben. 
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Klassifikation der Aktiva 
und Passiva 

Beschreibung 

Sonstige 
Forderungen/Verbindlich-
keiten (AF.8) 

Forderungen, die durch eine finanzielle oder nichtfinanzielle 
Transaktion entstehen, bei der ein zeitlicher Abstand zwischen der 
betreffenden Transaktion und der entsprechenden Zahlung besteht. 

Handelskredite und 
Anzahlungen (AF.81) 

Forderungen, die durch die direkte Kreditgewährung durch 
Lieferanten an die Käufer von Waren oder Dienstleistungen und 
durch Anzahlungen für angefangene oder geplante Arbeiten bzw. für 
Waren- und Dienstleistungslieferungen entstehen. 

Übrige 
Forderungen/Verbindlich-
keiten (ohne Handelskredite 
und Anzahlungen) (AF.89) 

Forderungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen 
Verteilungstransaktionen oder finanziellen Transaktionen am 
Sekundärmarkt und den entsprechenden Zahlungen entstehen.  

Nachrichtlicher Ausweis Im ESVG werden drei Positionen nachrichtlich ausgewiesen, die für 
bestimmte Untersuchungen von Interesse sind und im Kontensystem 
nicht als solche erscheinen. 

Langlebige Konsumgüter 
(AN.m) 

Dauerhafte Güter, die von privaten Haushalten für den Konsum 
erworben werden, die also weder als Wertsache dienen noch von 
Unternehmen im Sektor private Haushalte für Produktionszwecke 
eingesetzt werden. 

Ausländische 
Direktinvestitionen 
(AF.m1) 

Langfristige Geldanlagen, durch die gebietsansässige institutionelle 
Einheiten (die „Direktinvestoren“) langfristige Ansprüche 
(Anteilsrechte oder sonstige Forderungen) an gebietsfremde 
institutionelle Einheiten einer anderen Volkswirtschaft erwerben. 
Mit dieser Geldanlage (Direktinvestitionen) will der Anleger 
(Direktinvestor) einen maßgeblichen Einfluss auf die Leitung des 
Unternehmens, in das er investiert hat, erlangen.  

Notleidende Kredite 
(AF.m2) 

Ein Kredit gilt als notleidend, wenn Zins- oder Tilgungszahlungen 
seit mindestens 90 Tagen fällig sind, aufgrund einer Vereinbarung 
kapitalisiert, refinanziert oder verschoben wurden, oder Zahlungen 
seit weniger als 90 Tagen überfällig sind, jedoch andere gute Gründe 
(z. B. der Konkursantrag eines Schuldners) bezweifeln lassen, dass 
die Zahlungen vollständig geleistet werden. 
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ANHANG 7.2 — ÜBERBLICK ÜBER DIE BUCHUNGEN VON DER 

VERMÖGENSERÖFFNUNGSBILANZ BIS ZUR VERMÖGENSSCHLUSSBILANZ 

Anhang 7.2 bietet einen Überblick über die Buchungen von der Vermögenseröffnungsbilanz bis zur 

Vermögensschlussbilanz, aus dem für jede Art von Aktiva im Einzelnen hervorgeht, wie sich der 

Bilanzausweis jeweils verändert: durch Transaktionen, sonstige reale Vermögensänderungen sowie 

Umbewertungsgewinne und -verluste. 

III.3.2 

Umbewertungsgewinne/ 
-verluste 

Art der 
Bilanz-
positionen 

IV.1 

Bilanz am 
Jahres-
anfang 

III.1 and 
III.2 

Trans-
aktionen 

III.3.1 

Sonstige reale 
Vermögens-
änderungen 

III.3.2.1 

Neutrale 
Umbewer-
tung-
gewinne/-
verluste 

III.3.2.2 

Reale 
Umbewer-
tungs-
gewinne/-
verluste 

IV.3 

Bilanz am 
Jahres-
ende 

Vermögens-
güter 

AN. P.5, NP K.1, K.2, K.3, 
K.4, K.5, 
K.61, K.62. 

K.71 K.72 AN. 

Produzierte 
Vermögens-
güter 

AN.1 P.5 K.1, K.3, K.4, 
K.5, K.61, 
K.62 

K.71 K.72 AN.1 

Anlagegüter1 AN.11 P.51g, 
P.51c 

K.1, K.3, K.4, 
K.5, K.61, 
K.62 

K.71 K.72 AN.11 

Wohnbauten AN.111 P.51g, 
P.51c 

K.1, K.3, K.4, 
K.5, K.61, 
K.62 

K.71 K.72 AN.111 

                                                 

1 Nachrichtlicher Ausweis: AN.m: Langlebige Konsumgüter. 
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III.3.2 

Umbewertungsgewinne/ 
-verluste 

Art der 
Bilanz-
positionen 

IV.1 

Bilanz am 
Jahres-
anfang 

III.1 and 
III.2 

Trans-
aktionen 

III.3.1 

Sonstige reale 
Vermögens-
änderungen 

III.3.2.1 

Neutrale 
Umbewer-
tung-
gewinne/-
verluste 

III.3.2.2 

Reale 
Umbewer-
tungs-
gewinne/-
verluste 

IV.3 

Bilanz am 
Jahres-
ende 

Nichtwohn-
bauten 

AN.112 P.51g, 
P.51c 

K.1, K.3, K.4, 
K.5, K.61, 
K.62 

K.71 K.72 AN.112 

Aus-
rüstungen 

AN.113 P.51g, 
P.51c 

K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.113 

Militärische 
Waffen-
systeme 

AN.114 P.51g, 
P.51c 

K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.114 

Nutztiere und 
Nutz-
pflanzungen 

AN.115 P.51g, 
P.51c 

K.1, K.3, K.4, 
K.5, K.61, 
K.62 

K.71 K.72 AN.115 

Geistiges 
Eigentum 

AN.117 P.51g, 
P.51c 

K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.117 

Vorräte nach 
Art des 
Vorrats 

AN.12 P.52 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.12 

Wertsachen AN.13 P.53 K.1, K.3, K.4, 
K.5, K.61, 
K.62 

K.71 K.72 AN.13 
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III.3.2 

Umbewertungsgewinne/ 
-verluste 

Art der 
Bilanz-
positionen 

IV.1 

Bilanz am 
Jahres-
anfang 

III.1 and 
III.2 

Trans-
aktionen 

III.3.1 

Sonstige reale 
Vermögens-
änderungen 

III.3.2.1 

Neutrale 
Umbewer-
tung-
gewinne/-
verluste 

III.3.2.2 

Reale 
Umbewer-
tungs-
gewinne/-
verluste 

IV.3 

Bilanz am 
Jahres-
ende 

Nicht-
produzierte 
Vermögens-
güter 

AN.2 NP  K.1, K.21, 
K.22, K.3, 
K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.2 

Natürliche 
Ressourcen 

AN.21 NP.1  K.1, K.21, 
K.22, K.3, 
K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.21 

Grund und 
Boden 

AN.211 NP.1  K.1, K.22, 
K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.211 

Boden-
schätze 

AN.212 NP.1  K.1, K.21, 
K.22, K.3, 
K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.212 

Freie Tier- 
und 
Pflanzen-
bestände 

AN.213 NP.1  K.1, K.21, 
K.22, K.3, 
K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.213 
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III.3.2 

Umbewertungsgewinne/ 
-verluste 

Art der 
Bilanz-
positionen 

IV.1 

Bilanz am 
Jahres-
anfang 

III.1 and 
III.2 

Trans-
aktionen 

III.3.1 

Sonstige reale 
Vermögens-
änderungen 

III.3.2.1 

Neutrale 
Umbewer-
tung-
gewinne/-
verluste 

III.3.2.2 

Reale 
Umbewer-
tungs-
gewinne/-
verluste 

IV.3 

Bilanz am 
Jahres-
ende 

Wasser-
reserven 

AN.214 NP.1  K.1, K.21, 
K.22, K.3, 
K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.214 

Sonstige 
natürliche 
Ressourcen  

AN.215 NP.1  K.1, K.22, 
K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.215 

Funkspektren AN.2151 NP.1  K.1, K.22, 
K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.2151 

Übrige AN.2159 NP.1 K.1, K.21, 
K.22, K.3, 
K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.2159 

Nutzungs-
rechte 

AN.22 NP.2  K.1, K.22, 
K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.22 
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III.3.2 

Umbewertungsgewinne/ 
-verluste 

Art der 
Bilanz-
positionen 

IV.1 

Bilanz am 
Jahres-
anfang 

III.1 and 
III.2 

Trans-
aktionen 

III.3.1 

Sonstige reale 
Vermögens-
änderungen 

III.3.2.1 

Neutrale 
Umbewer-
tung-
gewinne/-
verluste 

III.3.2.2 

Reale 
Umbewer-
tungs-
gewinne/-
verluste 

IV.3 

Bilanz am 
Jahres-
ende 

Nettozugang 
an Firmen-
werten und 
einzeln 
veräußer-
baren 
Marketing-
Vermögens-
werten 

AN.23 NP.3 K.1, K.22, 
K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AN.23 

Forderungen 
und 
Verbindlich-
keiten1 

AF F K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF. 

Währungs-
gold und 
Sonder-
ziehungs-
rechte  

AF.1 F.1 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.1 

Bargeld und 
Einlagen 

AF.2 F.2 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.2 

Schuldver-
schreibungen  

AF.3 F.3 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.3 

Kredite AF.4 F.4 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.4 

                                                 

1 Nachrichtliche Ausweise: AF.m1: Ausländische Direktinvestitionen; AF.m2: Notleidende 
Kredite. 
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III.3.2 

Umbewertungsgewinne/ 
-verluste 

Art der 
Bilanz-
positionen 

IV.1 

Bilanz am 
Jahres-
anfang 

III.1 and 
III.2 

Trans-
aktionen 

III.3.1 

Sonstige reale 
Vermögens-
änderungen 

III.3.2.1 

Neutrale 
Umbewer-
tung-
gewinne/-
verluste 

III.3.2.2 

Reale 
Umbewer-
tungs-
gewinne/-
verluste 

IV.3 

Bilanz am 
Jahres-
ende 

Anteilsrechte 
und Anteile 
an 
Investment-
fonds 

AF.5 F.5 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.5 

Versiche-
rungs-, 
Alterssiche-
rungs- und 
Standard-
garantie-
systeme 

AF.6 F.6 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.6 

Finanz-
derivate und 
Mitarbeiter-
aktien-
optionen 

AF.7 F.7 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.7 

Übrige 
Forderungen/
Verbindlich-
keiten 

AF.8 F.8 K.3, K.4, K.5, 
K.61, K.62 

K.71 K.72 AF.8 

Rein-
vermögen 

B.90 B.101 B.102 B.1031 B.1032 B.90 
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Kontensalden 

B.10 Reinvermögensänderung 

B.101 Reinvermögensänderung durch Sparen und Vermögenstransfers 

B.102 Reinvermögensänderung durch sonstige reale Vermögensänderungen 

B.103 Reinvermögensänderung durch Umbewertung 

B.1031 Reinvermögensänderung durch neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste 

B.1032 Reinvermögensänderung durch reale Umbewertungsgewinne/-verluste 

B.90 Reinvermögen 

Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten 

F. Transaktionen mit Forderungen und Verbindlichkeiten 

F.1 Währungsgold und Sonderziehungsrechte (SZR) 

F.2 Bargeld und Einlagen 

F.3 Schuldverschreibungen  

F.4 Kredite 

F.5 Anteilsrechte und Anteile an Investmentfonds 

F.6 Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-Systeme 

F.7 Finanzderivate und Mitarbeiteraktienoptionen 

F.8 Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten 
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Gütertransaktionen 

P.5 Bruttoinvestitionen 

P.51g Bruttoanlageinvestitionen 

P.51c Abschreibungen (–) 

P.511 Nettozugang an Anlagegütern 

P.5111 Erwerb neuer Anlagegüter 

P.5112 Erwerb gebrauchter Anlagegüter 

P.5113 Veräußerungen gebrauchter Anlagegüter 

P.512 Kosten der Eigentumsübertragung nichtproduzierter Vermögensgüter 

P.52 Vorratsveränderungen 

P.53 Nettozugang an Wertsachen 
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Sonstige Vermögensänderungen 

NP Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern 

NP.1 Nettozugang an natürlichen Ressourcen 

NP.2 Nettozugang an Nutzungsrechten  

NP.3 Nettozugang an Firmenwerten und einzeln veräußerbaren Marketing-
Vermögenswerten 

K.1 Zubuchungen von Vermögensgütern 

K.2 Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter 

K.21 Abbau natürlicher Ressourcen 

K.22 Sonstige Abbuchungen nichtproduzierter Vermögensgüter 

K.3 Katastrophenschäden 

K.4 Enteignungsgewinne/-verluste 

K.5 Sonstige Volumenänderungen 

K.6 Änderungen der Zuordnung 

K.61 Änderung der Sektorzuordnung 

K.62 Änderung der Vermögensart 

K.7 Nominale Umbewertungsgewinne/-verluste 

K.71 Neutrale Umbewertungsgewinne/-verluste 

K.72 Reale Umbewertungsgewinne/-verluste 

 




